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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Carsten Linnemann, der 
Generalsekretär der CDU, 
schreibt seinen Partei­
mitgliedern Mitte August, 
er habe bei den langen 
Spaziergängen am Strand 
während seines Nordsee­
urlaubs etwas Abstand 
gewonnen, um seine 
 Gedanken zu ordnen und 
neue Gedanken zuzu­
lassen. 

Wäre er nur früher in den 
Urlaub gegangen, bevor 
er bei öffentlichen Veran­
staltungen und bei den 
Medien seine Meinung 
darüber kundtat, künftig 
deutlich weniger Verbe­
amtungen zuzulassen 
und im Zuge der anste­
henden Rentenreform die 
Beamten auch stärker zur 
Kasse zu bitten. Eine 
„Einfach­mal­machen­
Men talität“ rät er den 
Deutschen in seinen Ge­
danken aus der „Eigenen 
Feder“. Und selbst wenn 
er dabei nicht ausdrück­
lich die Aufforderung zur 
neuerlichen Beamtenhet­
ze im Blick hatte, scheint 
die auch von ihm mitan­
gestoßene Privilegiendis­
kussion das diesjährige 
Sommerloch in der Presse 
nicht nur gefüllt, sondern 
wahrscheinlich auch an­
haltend an­ und aufge­
heizt zu haben. 

In Talkshows, in politi­
schen TV­Magazinen, im 
Presseclub oder in den 
Printmedien wird wieder­
holt des Pudels Kern bei 
der Frage, ob und wie die 
Renten in Deutschland 
noch zu sichern seien, 
fast ausnahmslos bei der 
Beamtenschaft gesehen. 
Abgeordnete, Selbststän­
dige, Anwälte, Ärzte und 
andere, die auch nicht in 
die allgemeine Renten­

Der Seniorenverband öffentlicher Dienst Baden­Württem­
berg ist der Zusammenschluss von Pensionären und Rent­
nern aus dem gesamten öffentlichen Dienst und deren Hin­
terbliebenen einschließlich seiner privaten Bereiche. Mit über 
20 000 Mitgliedern sind wir Ihre starke Interessenvertretung 
in Baden­Württemberg.

Eingebunden in die Organisationen von BBW Beamtenbund 
Tarifunion und dbb beamtenbund und tarifunion, setzen wir 
uns ausschließlich für die Belange der Pensionäre, Rentner 
und deren Hinterbliebenen in Politik und Öffentlichkeit ein. 
Alle Entscheidungen, die die Pensionäre und ihre Hinterblie­
benen betreffen, werden nach der Föderalismusreform vom 
Land Baden­Württemberg selbst beschlossen. 

Wir sind Ihr kompetenter Partner bei allen beamten­, ver­
sorgungs­, beihilfe­, rentenversicherungs­, krankenversiche­
rungs­, pflegeversicherungs­ und schwerbehindertenrecht­
lichen Fragen. In rund 70 Orts­ und Kreisverbänden bieten 
wir Ihnen informative Vorträge, gesellige Veranstaltungen 
und auch Ausflüge an.

Seniorenverband öffentlicher Dienst Baden­Württemberg e. V. 

Im Himmelsberg 18

70192 Stuttgart.

Telefon 07 11 / 26 37 35­0 – Telefax 07 11 / 26 37 35­22
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kasse einzahlen, werden 
dabei allenfalls am Rande 
der Diskussion erwähnt. 
Und es dreht sich dabei 
nie um die Frage, ob sich 
infolge einer Einbeziehung 
der Beamtenschaft in das 
Rentensystem irgendet-
was positiv für das Sys-
tem, für die aktuellen und 
zukünftigen Rentnerinnen 
und Rentner, für die öf-
fentlichen Haushalte oder 
die Rentenkasse an sich 
ergibt. Nein, es geht 
 immer nur noch um die 
 Frage der „gefühlten 
 Gerechtigkeit“. 

So titelt die WELT-Autorin 
Fatina Keilani unter der 
Überschrift „Meinung – 
Gerechtigkeit“: „Die Privi-
legien der Beamten sind 
unerträglich und unzeit-
gemäß.“ Und weiter: 
„Während die Durch-
schnittsrente in Deutsch-
land bei 1 540 Euro liegt, 
beziehen Beamte im 
Schnitt 3 240 Euro. Und im 
Job werden sie sogar fürs 
Nichtstun belohnt.“ Das 
hat mit Sachlichkeit nichts 
mehr zu tun. Das ist 
schlicht und einfach eine 
Frechheit. Ebenso dreist 
ist die Forderung von Mar-
cel Fratzscher vom DIW, 
künftige Rentnerinnen 
und Rentner zu einem so-
zialen Jahr zu verpflichten. 
Aber so tickt die öffent-
liche Meinung und so 

 ticken die Meinungs-
macher.

Übrigens: Schon die letzte 
„Kommission Verlässlicher 
Generationenvertrag“ 
(Rentenkommission), de-
ren Auftrag und Ziel es 
war, Wege zu einer nach-
haltigen Sicherung und 
Fortentwicklung der Al-
terssicherungssysteme ab 
dem Jahr 2025 zu finden 
und ihren Abschlussbe-
richt im März 2020 der da-
maligen Bundesregierung 
übergeben hatte, kam zu 
dem Ergebnis, dass die 
Einbeziehung von Beam-
ten in die gesetzliche Ren-
te kein geeigneter Beitrag 
zur Stärkung der gesetz-
lichen Rente sei. Die Ren-
tenkasse profitiere allen-
falls so lange von den Bei-
trägen, bis die Beamten 
ihre „Rente“ ausgezahlt 
bekämen – dann aber 
stiegen die Kosten. Klar 
sei aber gleichwohl, dass 
die Einbeziehung von 
Beamten ein gefühltes 
Gerechtigkeitsproblem 
darstelle, so das damalige 
Ergebnis.

Die deutsche Wirtschaft 
schwächelt, die Infra-
struktur ist marode, die 
öffentlichen Haushalte 
sind trotz „Sondervermö-
gen“ völlig überlastet, die 
Rentenversicherung, die 
Kranken- und Pflegeversi-
cherung und das Gesund-
heitswesen sind schwer 
krank. Das Vertrauen in 
die staatlichen Institutio-
nen ist am Kippen. Es wird 
überaus spannend, wel-
che Wege wir (gemein-
sam) zu gehen in der Lage 
sind.

Ihr  
 

Joachim Lautensack, 
Landesvorsitzender
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Tester für den Seniorenverband gesucht

Jetzt kostenloses Probeabo 
für Beihilfeservice sichern
Immer wieder erhalten wir 
Anfragen nach Dienstleis­
tern, die Unterstützung 
beim Beantragen von Bei­
hilfe bei den Versorgungs­
stellen und der privaten 
Krankenversicherung bie­
ten. Mangels Erfahrungen 
konnten wir bisher keine 
Empfehlung abgeben, son­
dern nur allgemein auf die 
verschiedenen Dienstleis­
ter hinweisen. Mit einem 
dieser Anbieter haben wir 

in der Folge Kontakt auf­
genommen, uns das Unter­
nehmen und das Ge­
schäftsmodell vorstellen 
lassen, um – soweit über­
haupt ein gesteigertes 
 Interesse bei unseren Mit­
gliedern vorhanden ist – 
auch exklusive Mitglieder­
vorteile auszuhandeln. 
Dies macht allerdings nur 
Sinn, wenn wir den tat­
sächlichen Bedarf erhoben 
haben.

Doch bevor wir als Senio­
renverband irgendwelche 
Empfehlungen abgeben 
und in weitere Verhand­
lungen eintreten, wollen 
wir in einem ersten Schritt 
eben dieses grundsätzliche 

Interesse an einem Bei­
hilfeservice bei unseren 
Mitgliedern abfragen.

Darüber hinaus suchen wir 
auch Interessierte für ein 
kostenloses Probeabo bei 
einem Dienstleister. Diese 
testen für den Senioren­
verband die Leistungs­
fähigkeit sowie die Stärken 
und Schwächen des Unter­
nehmens beim umfassen­
den Abrechnungsservice 

sozusagen „auf Herz und 
Nieren“. Wird der Service 
positiv bewertet, folgen 
die weiteren Schritte.

 < Hintergrund: 
Leistungen prüfen

Entsprechende Anbieter 
gibt es durchaus auf dem 
Markt. Sie verlangen mit­
unter recht hohe monatli­
che Gebühren für ein Abo, 
unabhängig ob Rechnun­
gen für Gesundheitsleis­
tungen anfallen oder nicht. 
Deshalb stehen wir im in­
tensiveren Kontakt mit ei­
nem Dienstleister. Und ge­
nau dessen Leistungen und 
das nachfolgend beschrie­

bene Geschäftsmodell 
können Sie nun unter die 
Lupe nehmen.

 < Was bietet das 
Unternehmen und 
wie funktioniert 
das Probeabo?

 > Sie gehen zum Arzt und 
lassen sich behandeln.

 > Ihre Rechnungen kom­
men direkt zum Dienst­
leister.

 > Dieser prüft, digitalisiert, 
verwaltet und archiviert 
Rechnungen und reicht 

alle Gesundheitsbelege 
bei der Versorgungsstelle 
und der Krankenkasse 
ein. Bis hierher so einfach 
wie für gesetzlich Ver­
sicherte.

 > Der Dienstleister prüft, 
ob Sie alle Ihnen zuste­
henden Leistungen er­
halten.

 > Sie haben jederzeit den 
Überblick und die Kos­
tenkontrolle über das 
 Online­Portal.

 > Je nach Tarif erfolgt die 
Einrichtung eines Treu­
handservices. 

So geht’s zur Interessenabfrage und  
zum kostenlosen Probeabo 

Haben Sie grundsätzliches Interesse an einem Ab­
rechnungsservice? Möchten Sie für den Senioren­
verband die Leistungsfähigkeit, die Stärken und 
Schwächen des Unternehmens beim umfassenden 
Abrechnungsservice testen? Wunderbar!

Mit unten stehendem QR­Code/Link kommen Sie 
zu unserer Interessenabfrage und zur Bewerbung 
für ein kostenloses Probeabo über drei Monate.

 
https://www.umfrageonline.
com/c/iush9gcx

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich wenige 
Minuten Zeit nehmen und uns Ihre Einschätzung 
mitteilen.
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CDU-Generalsekretär Linnemann

„Weniger Verbeamtungen und 
Einschnitte bei der Versorgung“
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will das Beamtensystem umkrempeln und spricht sich zum 
Beispiel in einem Bericht im Magazin FOCUS für eine deutliche Reduzierung der Verbeamtungen 
aus – und damit auch für weniger Menschen mit sicheren Pensionsansprüchen.

„Ich möchte nur eins: Dass 
wir nur noch dort verbe-
amten, wo es wirklich ho-
heitliche Aufgaben gibt, 
bei Polizisten, bei Richtern, 
bei Staatsanwälten, bei 
 Finanzbeamten, bei Zoll-
beamten – aber dann ist 
irgendwann gut.“ Lehrer, 
Berufsfeuerwehrleute oder 
Professoren listete der 
CDU-Mann dabei nicht auf. 
Eine Rentenreform könne 
nur gelingen, wenn auch 
Beamte künftig stärker zur 
Kasse gebeten werden, 
meinte Linnemann am 
Abend des 31. Juli beim 
Tag des Handwerks Pader-
born. „Ich werde keiner 
großen Rentenreform zu-
stimmen, wenn wir nicht 
an das Thema Beamten-
versorgung gleichzeitig 
rangehen. Die Gesellschaft 
wird es auf Dauer nicht 
aushalten“, so der CDU-Ge-
neralsekretär laut „Bild“.

 < Chef des dbb  
widerspricht CDU-
Generalsekretär 
Linnemann: Lehrer 
müssen Beamte 
bleiben

Im Interview mit dem 
Staatsanzeiger betont 
dbb-Chef Volker Geyer die 
Bedeutung des Berufsbe-
amtentums und wendet 

sich gegen unsinnige neue 
 „Reforminitiativen“ aus 
SPD und CDU: „Ich möchte 
nicht Verhältnisse haben 
wie in Amerika, wo ein Prä-
sident alle auf einmal raus-
schmeißen und den ge-
samten Staatsapparat um-
bauen kann“, sagte Volker 
Geyer, Bundesvorsitzender 
des dbb, dem Staatsanzei-
ger (Online-Ausgabe vom 
1. August 2025). Das Be-
rufsbeamtentum stelle 
 sicher, dass der Staat sys-
temrelevante Aufgaben 
zuverlässig erledigen 
kann – stets im Sinne  
der Gesellschaft, stets im 
Sinne der Allgemeinheit. 
Es passe „zu 150 Prozent 
in die Zeit“ und fungiere 
nicht zuletzt als „Bollwerk 
gegen Extremismus“.

 < Bildung als  
„zutiefst hoheit-
liche Aufgabe“

Den jüngsten Vorschlag 
von CDU-Generalsekretär 
Carsten Linnemann, Lehrer 
und andere Berufsgruppen 
zukünftig nicht mehr zu 
verbeamten, wies Geyer 
daher zurück: „Erstens ist 
Bildung unserer Auffas-
sung nach eine zutiefst 
 hoheitliche Aufgabe. Zwei-
tens spart der Staat durch 
die Entbeamtung be-

stimmter Berufsgruppen 
doch gar kein Geld. Im Ge-
genteil, die Bruttobesol-
dung müsste kurzfristig er-
höht, Arbeitgeberanteile 
für die Rentenversicherung 
aufgebracht und Mittel für 
die Zusatzversorgung der 
dann angestellten Lehre-
rinnen und Lehrer bereit-
gestellt werden. Und will 
Herr Linnemann drittens 
wirklich Streiks an deut-
schen Schulen? Wir wollen 
das jedenfalls nicht.“

 < Erbitterter  
Widerstand

Auf die Frage, was er von 
dem Vorschlag von Bun-
desarbeitsministerin Bär-
bel Bas (SPD) halte, Beam-
tinnen und Beamte in die 
gesetzliche Rentenversi-
cherung einzahlen zu las-
sen, stellte der dbb-Chef 
klar: „Davon hätte nie-
mand etwas, nicht die Ren-
tenversicherung und nicht 
der Staat, der seine Beam-
ten kostspielig nachversi-
chern müsste. Für mich ist 
der Vorstoß von Frau Bas 
ein Angriff auf das Berufs-
beamtentum. Ich kann die 
Bundesregierung nur davor 
warnen, diesen Weg zu ge-
hen. Das wird auf unseren 
erbitterten Widerstand 
stoßen!“

 < Abschlüsse und  
Erwerbsbiografien

Geyer verwies darauf, dass 
zwei Drittel der Beamtin-
nen und Beamten einen 
Hoch- oder Fachhochschul-
abschluss haben. Ihre Er-
werbsbiografien seien in 
der Regel nicht unterbro-
chen. Und beim Vergleich 
der Pensionen und Renten 
werde ausgeklammert, 
dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer meis-
tens – ganz im Gegensatz 
zu verbeamteten Beschäf-
tigten – zusätzlich eine 
 Betriebsrente erhalten. 
„Wenn Sie das alles be-
rücksichtigen, dann 
schrumpft der Abstand 
zwischen Beamtenpension 
und Rente so sehr, dass am 
Ende kaum noch ein Unter-
schied bleibt.“ 
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Neuer „Generationenvertrag“

Pflichtdienst für Rentner!?
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher,  forderte 
Mitte August einen „neuen Generationenvertrag“. Der Wirtschaftsökonom regte gegenüber dem 
„Spiegel“ an, dass künftig Rentnerinnen und Rentner zu einem sozialen Jahr verpflichtet werden. 
 Davon profitieren könne ihm zufolge die Bundeswehr, aber auch das Sozialwesen.

Die ältere Generation 
müsse sich gesellschaftlich 
„stärker einbringen, bei­
spielsweise im Sozialbe­
reich, aber auch bei der 
Verteidigung“, sagte Fratz­
scher dem Magazin und 
meinte, dass die Diskussi­
on um die Wiedereinfüh­
rung der Wehrpflicht sich 
häufig auf die jungen Ge­
nerationen verenge. Die 
Bundeswehr könne unter 
anderem von den techni­
schen Fähigkeiten vieler 
Rentner profitieren. „Wir 
brauchen mehr Solidarität 
der Alten mit den Jungen“, 
sagte Fratzscher.

 < Sind die Älteren  
ignorant, selbst­
bezogen und naiv?

Nötig sei die Verhandlung 
eines „neuen Generatio­

nenvertrags“ für Deutsch­
land, plädiert der Ökonom. 
Fratzscher vertritt die An­
sicht, dass junge Leute der­
zeit mancher ihrer Rechte 
beraubt würden. Der Ge­
neration der Älteren wirft 
er „zu viel Ignoranz, Selbst­
bezogenheit und Naivität“ 
vor.

 < Pflichtdienst  
am Ende des  
Arbeitslebens

Unlängst hatte auch schon 
der Soziologe und Genera­
tionenforscher Klaus Hur­
relmann einen sozialen 
Pflichtdienst für Senioren 
„am Ende ihres Arbeits­
lebens“ gefordert. Gesell­
schaftliche Aufgaben wie 
die Stärkung der Verteidi­
gungsfähigkeit sollten sei­
ner Meinung nach von al­

len Generationen getragen 
werden.

 < „Freiwillig ehren­
amtlich tätig bis 
ins hohe Alter“

Heftige Kritik an diesem 
Vorstoß kam nicht nur 
vom Seniorenverband öf­
fentlicher Dienst BW, son­
dern unter anderem auch 
vom dbb, vom DGB, vom 
SoVD und vom VdK. Lan­
desvorsitzender Joachim 
Lautensack äußerte sich 
auf Anfrage gegenüber 
dem RND – Redaktions­
Netzwerk Deutschland: 
„Zu solch dümmlichen 
Forderungen wollen wir 
uns ehrlich gesagt gar 
nicht äußern. Wir erlau­
ben uns gleichwohl dar­
auf hinzuweisen, dass 
 Seniorinnen und Senioren 

im Land Baden­Württem­
berg mit weit über einem 
Drittel freiwillig bezie­
hungsweise ehrenamtlich 
tätig sind, und zwar über 
viele Jahre hinweg, mit­
unter bis ins hohe Alter. 
In der Altersgruppe zwi­
schen 65 und 74 liegt der 
Anteil sogar bei 43,9 Pro­
zent. Hinzu kommen si­
cherlich noch sehr viele 
ebenfalls unverzichtbare 
Unterstützungsleistungen 
im familiären Bereich, die 
statistisch kaum zu erfas­
sen sind.“

 < Boomer­Soli

Der Vorschlag für einen 
Rentnerdienst ist nicht der 
einzige kontroverse Vor­
stoß aus Fratzschers DIW. 
Mitte Juli hatte das Institut 
sich bereits für einen „Boo­
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Kommentar

Hoffmann kontra Fratzscher

Das von Marcel Fratzscher 
geforderte verpflichtende 
soziale Jahr für alle Rent­
nerinnen und Rentner ist 
nachgerade lächerlich und 
geht an der Wirklichkeit in 
Deutschland weit vorbei.

Nehmen wir den stellver­
tretenden Landesvorsit­
zenden im Seniorenver­
band ö. D. Baden­Würt­
temberg, Dieter Hoffmann, 
der dieses soziale Ehren­
amt seit Jahren ausübt. 
Gleichzeitig ist er im Eh­
renamt stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender 
in seiner örtlichen Bauge­
nossenschaft.

Seit sechs Jahren übt er ei­
ne Tätigkeit im Ehrenamt 
aus, die in seiner Heimat­
stadt Eppingen vor allem 
den Seniorinnen und Seni­
oren zugutekommt: Er ist 
einer der Fahrer des Bür­
gerbusses, der unter dem 
Motto „Bürger fahren für 
Bürger“ den werktäglichen 
Fahrdienst von Montag bis 
Samstag im Schichtdienst 
leistet.

Vor allem die älteren Mit­
bürger, die kein Auto mehr 
fahren können oder wol­
len, profitieren von diesem 
Angebot – fährt der Bus 
doch im stündlichen Rhyth­

mus alle Punkte in Eppin­
gen an, die es gewährleis­
ten, dass niemand mehr als 
200 Meter zum Haltepunkt 
laufen muss; in allen 30er­
Zonen gilt gar die Wink­ 
und Fahrregel, sodass der 
Großteil der Fahrgäste 
 direkt an der Haustür ein­ 
und aussteigen kann. Ob 
Fahrten zu den Einkaufs­

zentren, dem Gesundheits­
campus, den örtlichen 
Haus­ und Fachärzten, al­
len Fachgeschäften und 
natürlich zum Bahnhof 
und den Anschlussstellen 
der regionalen Beförde­
rungseinrichtungen, alle 
Bedürfnisse werden abge­
deckt. Da alle Fahrgäste 
über 80 Jahre, alle Behin­

derten und die Inhaber des 
Deutschlandtickets oder 
einer Verbundkarte kos­
tenlos befördert werden, 
ist der sonstige Fahrpreis 
von einem Euro fast zu ver­
nachlässigen. Wie gut die­
ses Angebot angenommen 
wird, zeigen zum einen die 
ständig steigenden Fahr­
gastzahlen, aber auch die 
großzügigen Gaben der 
Fahrgäste für die Trink­
geldkasse. Im Übrigen 
kennt man zwischenzeit­
lich auch fast alle familiä­
ren Verhältnisse, weil die 
Fahrgäste gerne die Mög­
lichkeit nutzen, der häusli­
chen Einsamkeit zu entflie­
hen und um ein Schwätz­
chen mit dem Fahrer und 
den anderen Mitfahrern zu 
 halten.

Insgesamt ein rundum ge­
lungenes Projekt, das von 
allen Bürgern geschätzt 
und genutzt wird, auch 
dank der finanziellen Un­
terstützung der Stadt Ep­
pingen. Tja, Herr Fratz­
scher, das ist Ehrenamt 
nicht nur für ein Jahr, son­
dern permanent; in der 
 Vita von Herrn Fratzscher 
finden wir lediglich Ämter, 
die alle sehr gut dotiert 
sind! Si tacuisses philoso­
phus mansisses. 
 

> Seit sechs Jahren ist Dieter Hoffmann einer der ehrenamt-
lichen Fahrer des Bürgerbusses, unter dem Motto „Bürger 
fahren für Bürger“.
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mer­Soli“ starkgemacht – 
eine Solidaritätsabgabe auf 
Alterseinkünfte, als weite­
rer Baustein zur Stabilisie­
rung des Rentensystems in 

Deutschland. Dieser Soli 
solle auf alle Alterseinkünf­
te von Senioren, deren Ein­
kommenshöhe zu den 
obersten 20 Prozent gehö­

ren, fällig werden, sagte 
Fratzscher dem „Spiegel“. 
Auch Beamte und Selbst­
ständige sowie Vermögen­
de mit fünf Immobilien 

sollten demnach einzahlen 
und das Ergebnis den 
40 Prozent Rentnern mit 
den geringsten Einkommen 
zugutekommen. 
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Ohne Staatsreform wird die Demokratie Schaden nehmen

Abschlussbericht der Initiative für einen  
handlungsfähigen Staat
Vier führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Justiz haben 35 Reformvorschläge zur 
 Modernisierung des Staatswesens präsentiert. Ein Großteil dieser Vorschläge ist bereits im Koali­
tionsvertrag aufgenommen worden. Grundsätzlich wird das Vorhaben von allen politischen Seiten 
unterstützt, doch bei den Details gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Neben Voßkuhle haben die 
Medienmanagerin Julia 
 Jäkel, der ehemalige Bun­
desfinanzminister Peer 
Steinbrück und der frühere 
Innenminister Thomas de 
Maizière am Bericht mitge­
wirkt, unterstützt von über 
50 Experten, die in sieben 
Arbeitsgruppen beraten 
haben. Ihre ersten 30 Vor­
schläge, die im März vor­
gestellt wurden, sind größ­
tenteils in den Koalitions­
vertrag der neuen Bundes­
regierung aufgenommen 
worden. Auch die Minister­
präsidenten der Länder ha­
ben nun erklärt, dass sie 
die Vorschläge in eine 
„Modernisierungsagenda“ 
einfließen lassen möchten, 
die bis Dezember ausgear­
beitet werden soll.

 < Demokratie  
bewahren

Das Projekt zur Staats­
modernisierung umfasst 
inzwischen weit mehr als 
nur Bürokratieabbau oder 
digitale Verwaltung. Es 
geht darum, die Demokra­
tie zu bewahren und das 
Vertrauen der Bürger in die 
staatlichen Institutionen zu 
sichern. Bundespräsident 
Frank­Walter Steinmeier 
warnte bei der Vorstellung 
des Abschlussberichts, 
dass ein Vertrauensverlust 

in den Staat nicht nur indi­
viduelle Unzufriedenheit, 
sondern auch die Demo­
kratie gefährden könne.

 < 35 Maßnahmen 
für eine Staats­
reform

Die Initiative hat insge­
samt 35 Maßnahmen vor­
geschlagen, die von einer 
Verbesserung des Gesetz­
gebungsverfahrens über 
eine Veränderung der Per­
sonalkultur in der Verwal­
tung bis hin zu einem „Kli­
makabinett“ in der Bun­
desregierung reichen.    
Andreas Voßkuhle, frühe­
rer Präsident des Bundes­
verfassungsgerichts und 
einer der Initiatoren, be­
tonte, dass das Land sich in 
einer strukturellen Krise 
befinde. Wenn diese Refor­
men nicht umgesetzt wer­
den, könnte die Demokra­
tie Schaden nehmen.

 < Reformvorschläge

Der Bericht der Kommissi­
on benennt eine Reihe von 
Defiziten im Staatswesen, 
wie undurchsichtige Vor­
schriften, langsame Ge­
nehmigungsverfahren und 
marode Infrastruktur. Die­
se Pro bleme beeinträchti­
gen nicht nur die Lebens­

qualität und den Wohl­
stand, sondern untergra­
ben auch das Vertrauen in 
die staatlichen Institutio­
nen. 

Das grundsätzliche Ziel der 
Reformen findet breite Zu­
stimmung, doch bei der 
Umsetzung der Details 
gibt es Widerstand, insbe­
sondere von Beamtenver­
tretern. Volker Geyer, der 
Vorsitzende des Beamten­
bundes, begrüßt das En­
gagement für einen leis­
tungsfähigeren Staat, 
weist aber darauf hin, dass 
eine erfolgreiche Umset­
zung nur mit einer adäqua­
ten Personalstruktur und 
einer Beteiligung der Be­
schäftigten an den Refor­
men gelingen könne.

 < Bewertung  
aus Sicht des  
dbb­Vorsitzenden

Vor allem die Vorschläge 
zur Personalpolitik über­
zeugen dbb­Chef Volker 
Geyer nicht. „Wir begrü­
ßen das überparteiliche 
Interesse und Engage­
ment für einen leistungs­
starken Staat. Die Bürge­
rinnen und Bürger haben 
berechtigte Erwartungen 
an seine Funktionstüchtig­
keit. Der Bericht trägt da­
zu einige interessante 

Ideen zusammen.“ Unab­
hängig davon gelte: „Der 
Staat kann nur mit einer 
aufgabengerechten Perso­
nalausstattung erfolgreich 
sein – und dafür braucht 
es eine konsequente Auf­
gabenkritik. Außerdem 
muss klar sein: Ein Kultur­
wandel kann nicht von 
oben verordnet werden. 
Deshalb müssen die Be­
schäftigten bei allen Re­
formen beteiligt werden“, 
sagte der dbb­Bundesvor­
sitzende am 14. Juli 2025.

 < Enttäuschung über 
Personalpolitik

Enttäuscht zeigte sich  
Geyer von den Vorschlägen 
zur Personalpolitik: „Die 
Analyse, dass demografi­
scher Wandel und Pensio­
nierungswellen in den 
kommenden Jahren ein 
riesiges Loch in die Perso­
naldecke reißen und schon 
heute viele Stellen nicht 
besetzt werden können, ist 
wirklich nicht neu. Aber 
was ist die Konsequenz da­
raus? Hier gibt es nur die 
allgemeine Aussage, dass 
der Staat als Arbeitgeber 
deutlich attraktiver wer­
den muss, aber zu nahelie­
genden Maßnahmen kann 
man sich nicht durchrin­
gen. Stattdessen wird vor­
geschlagen, dass „interne 
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Geben Sie weiter,
was Ihnen am Herzen liegt
Wer einer Straftat zum Opfer fällt, benötigt Hilfe.
Unterstützen Sie Menschen, die Opfer von Gewalt und
Kriminalität wurden, und geben Sie ihnen neuen Lebensmut.
Mit einer Testamentsspende helfen Sie uns, Betroffenen in
dieser Notlage zur Seite zu stehen. Wir leisten menschlichen
Beistand, hören zu und beraten.

Ihre Fragen rund um das
Thema Erbe und Nachlass
beantwortet Ihnen gerne:

Riccarda Theis
Tel. 06131 8303 5020
nachlass@weisser-ring.de

Mehr unter
www.weisser-ring.de/erbschaften

Querwechsler und Seiten-
einsteiger von außen“ ein-
gestellt werden sollen. Je-
de dritte offene Stelle ließe 
sich angeblich so besetzen. 
Geyer sagt: „Die Möglich-
keiten haben wir doch in 
weiten Teilen heute schon, 
aber zu den aktuellen Kon-
ditionen ist der Staat auf 
dem Arbeitsmarkt oft 
schlicht nicht konkurrenz-
fähig.“

 < Realitätsferne  
Planung

Der Vorschlag, dass das 
neue Ministerium für Digi-
tales und Staatsmoderni-
sierung eine umfassende 
Zuständigkeit für Personal 

erhalten soll und die Perso-
nalkompetenz der Zentral-
abteilungen in den einzel-
nen Bundesbehörden ein-
geschränkt wird, über-
zeugt Geyer ebenfalls 
nicht: „Die Planung des 
Personalbedarfs zu zentra-
lisieren, ist absolut reali-
tätsfern und widerspricht 
dem Ressortprinzip.“

 < Regulierung 
 sozialer Medien

Ein weiterer wichtiger 
Punkt der Reformvorschlä-
ge betrifft die sozialen 
 Medien. Die Initiatoren 
fordern, den demokratie-
gefährdenden Einfluss von 
Plattformen wie Facebook 

und X zu regulieren. Sie 
schlagen vor, die Haftungs-
freistellung für diese Platt-
formen zu kippen und sie 
unter das Presse- und Kar-
tellrecht sowie die Jugend-
schutzbestimmungen zu 
stellen. Zudem soll die 
frühzeitige Erkennung von 
Desinformationskampag-
nen, wie sie in Ländern wie 
Frankreich und Schweden 
praktiziert wird, auch in 
Deutschland eingeführt 
werden.

 < Chancen einer  
Umsetzung

Die Chancen, dass die 
35 Vorschläge tatsächlich 
umgesetzt werden, sehen 

die Initiatoren positiv, 
auch wenn sie befürchten, 
dass weltpolitische Ereig-
nisse die Aufmerksamkeit 
von der dringend benötig-
ten Innenreform ablenken 
könnten. Besonders die 
Reform des Sozialstaates, 
die eine Vereinheitlichung 
der Sozialleistungen und 
deren Bereitstellung über 
eine digitale Plattform 
vorsieht, bleibt ein heikles 
Thema. Steinbrück warnte, 
dass der wachsende Druck 
auf die Sozialversiche-
rungsbeiträge und die zu-
nehmenden Zuschüsse an 
die Rentenversicherung 
langfristig zu einer finanzi-
ellen Belastung führen 
könnten, die nicht mehr 
tragbar ist. 
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Aus der Arbeit der Landesgeschäftsstelle

Widerspruch führte zum Erfolg
Im Rahmen eines vom Seniorenverband öffentlicher Dienst BW für unser Mitglied geführten Wi­
derspruchsverfahrens wurden die Kosten für eine wasserfeste Unterschenkelprothese in Höhe von 
5 005,74 Euro nachgewährt.

In seinem Bescheid hatte 
das Landesamt für Besol­
dung und Versorgung 
 zunächst mit der Begrün­
dung abgelehnt, dass 
 bereits im Jahr 2023 die 
Kosten für eine neue Un­
terschenkelprothese als 
beihilfefähig anerkannt 
wurden. 

Ergänzend wurde darauf 
hingewiesen, dass die an­
geforderte ärztliche Stel­
lungnahme zur medizini­
schen Notwendigkeit einer 
zusätzlichen wasserfesten 
Unterschenkelprothese 
nicht vorgelegt wurde und 

daher von einer Mehrfach­
beschaffung auszugehen 
ist.

 < Badeprothese  
zum Ausgleich von 
Funktionsdefiziten

Die medizinische Notwen­
digkeit für die zusätzliche 
wasserfeste Prothese er­
gibt sich aus der ärztlichen 
Verordnung: Es handelt 
sich um eine Badeprothese 
zum Einsatz in Bad und 
WC, die auch Schwimm­
badaufenthalte ermögli­
chen soll, zusätzlich zur 

 Alltagsprothese. Sie gleicht 
Funktionsdefizite der All­
tagsprothese im Nassbe­
reich aus, die hier schnell 
Schaden nehmen würde. 
Eine wasserfeste Gehhilfe 
ist ein unerlässliches Hilfs­
mittel sowohl für die tägli­
che Körperpflege als auch 
für die Teilnahme an ge­
sundheitsfördernden Akti­
vitäten. Der Argumentati­
on des  Seniorenverbands 
ist das Landesamt für Be­
soldung und Versorgung 
letztlich gefolgt und hat 
vom Rechnungsbetrag der 
wasserfesten Prothese in 
Höhe von 7 151,05 Euro 

Beihilfe in Höhe vom 
5 005,74 Euro nachge­
währt.

 < Hinweis

Im Bereich der Prothetik 
für die unteren Extremi­
täten ist durch die Recht­
sprechung des Bundessozi­
algerichts anerkannt, dass 
ergänzend zur Alltags­
prothese eine Badeprothe­
se zu gewähren ist (BSG, 
Urteil vom 25. Juni 2009, 
Az.: B 3 KR 2/08 R).

Karl Schüle, Ulrike Schork

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Volljuristin/ 
einen Volljuristen (m/w/d)  
in Teilzeit 

(50 %) für den Bereich des öffentlichen Dienstrechts 
und des Sozialrechts

als juristische Referentin bzw. juristischen  
Referenten (m/w/d) für unsere Landesgeschäfts­
stelle in Stuttgart.

Ihr Aufgabengebiet, Ihr Profil und was wir Ihnen  
bieten, können Sie auf unserer Homepage nachlesen, 
oder Sie kontaktieren unsere Landesgeschäftsstelle!

www.senioren­oed­bw.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Sachbearbeiterin/einen 
Sachbearbeiter (m/w/d) in  
Teilzeit oder in Nebentätigkeit 

für die Bereiche Beihilfe, Pflege und Kranken­
versicherung.

Ihr Aufgabengebiet, Ihr Profil und was wir Ihnen  
bieten, können Sie auf unserer Homepage nachlesen, 
oder Sie kontaktieren unsere Landesgeschäftsstelle! 

www.senioren­oed­bw.de
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FÜR SIE ZUM AUSSCHNEIDEN "

"

www.pflege-zuhause-raiser.de

0176 - 45 84 57 45

07127 - 52 85 08 1




Liebevolle Betreuung
und Pflege daheim

Stunden-
Betreuung

– Liebevolle Betreuungskräfte

aus Osteuropa

– Pool aus über 1.000 verfügbaren

Kräften

– Kräfte für Verhinderungspflege

– TOP Preis-/Leistungsverhältnis

– Ich bin Ihr persönlicher

Ansprechpartner

Ich berate Sie kompetent,

kostenlos und unverbindlich

Pflege zu Hause
Raiser

Im Hau 18,
72631 Aichtal

2424
„Gammelfleischparty“, „hartzen“ und 
„Niveaulimbo“ waren gestern 

Favoriten für das  
Jugendwort des Jahres 
sind nominiert
Jugendliche haben ihre zehn Favoriten für das 
„Jugendwort des Jahres“ nominiert. 

Nach Angaben des Langen­
scheidt Verlags ging eine 
sechsstellige Zahl an Ein­
sendungen ein – von jun­
gen Menschen zwischen 
11 und 20 Jahren. In einem 
abgestuften Verfahren 
geht es von der Einrei­
chung der Vorschläge über 
die engere Auswahl einer 
Jury bis hin zur Schluss­
abstimmung unter den 
 Jugendlichen. 

 < 2008 Start mit 
„Gammelfleisch-
party“ 

„Gammelfleischparty“ war 
2008 erstes „Jugendwort 
des Jahres“. Damals wurde 
„Gammelfleischparty“ 
als Synonym für eine Ü­30­ 
Party gekürt. Es  folgte 
„hartzen“ (2009) fürs 
Nichtstun und „Niveau­
limbo“ (2010) für eher 
 flache Konversationen.

 < Warum das Ganze 
überhaupt?

Weil Sprache sich ständig 
verändert und weil  
Jugendwörter zeigen, was 
gerade Gen Z und Gen  
Alpha fühlen, denken und 
feiern. Sie sind mehr als 
nur lustig: Sie sind Sprach­
kultur. Und natürlich auch 
ein bisschen Rebellion.

 < Was steht aktuell 
zur Auswahl?

„Das Crazy“ als Allzweck­
floskel, vergleichbar mit 
„Aha“ oder „Okay“ und 
„Rede“ als Zustimmung 
mit Nachdruck – sozusa­
gen ein verbaler Applaus 
wie zum Beispiel in „Lehrer 
sollten mehr verdienen!“ 
– „Rede!“. Ebenfalls nomi­
niert ist das Wort „Tuff“ als 
abgewandelte Schreibwei­
se von „tough“ als Syno­
nym für „krass“ oder 
„cool“. Beispiel: „Der Trick 
war echt tuff, Bruder.“

 < Top 3

Anfang September wurden 
folgende Top­3­Begriffe 
bekannt gegeben: das be­
reits erklärte „Das Crazy“, 
außerdem „Checkst du“, 
vergleichbar mit „Verstehst 
du?“ und „Goonen“ als 
Slangbegriff für stunden­
lange Selbstbefriedigung 
oder Pornosucht. Das On­
line­Voting geht nun in die 
letzte Runde. Bekannt ge­
geben wird das Jugend­
wort 2025 auf der Frank­
furter Buchmesse am 
18. Oktober. 
 
 
 
 
 



Digitalzwang der Deutschen Bahn

Oberlandesgericht weist Bahn  
in ihre Schranken
Das Urteil des Oberlandes-
gerichts Frankfurt am 
Main vom 10. Juli 2025 
(Az.: 6 UKl 14/24) betraf 
zwar ausschließlich den 
Vertrieb von Spar- und 
 Supersparpreistickets der 
Deutschen Bahn, stellt 
aber klar: Die Bahn darf 
den Kauf dieser Fahrkarten 
nicht von der Angabe einer 
E-Mail-Adresse oder Han-
dynummer abhängig ma-
chen, da dies nicht für die 
Vertragserfüllung erfor-
derlich sei. Es fehle an 
 einer freiwilligen Einwilli-
gung, da der Kunde keine 
echte Wahl hätte – zumal 
die Bahn marktbeherr-
schend sei.

 < Ohne Smartphone 
von Nutzung  
ausgeschlossen

Die Deutsche Bahn bietet 
ihre BahnCard 25 und 50 
seit Sommer 2024 nur 
noch in digitaler Form an. 
Wer dennoch keine physi-
sche Variante möchte oder 
braucht, kann auf Wunsch 
ein Ersatzdokument selbst 
ausdrucken oder im Reise-
zentrum ausgedruckt er-
halten. Viele Kritiker argu-
mentieren aus unserer 
Sicht zu Recht, dass Kun-
den ohne Smartphone 
oder mit Behinderungen 
faktisch von der Nutzung 
ausgeschlossen werden – 
analog zum Digital-

zwang-Argument beim 
 Ticketurteil.

Gelten also die Grund-
sätze des Urteils des OLG 
aber auch für den Erwerb 
einer BahnCard? Wir hat-
ten im Seniorenmagazin 
bereits mehrfach darüber 
berichtet, unter anderem 
auch darüber, dass die 
schriftlichen Beschwerden 
unseres Landesvorsitzen-
den an den Bahnvorstand 
beziehungsweise an den 
ehemaligen Bundesver-
kehrsminister zwar beant-
wortet, die Kritik und Pro-
blemstellung aus Sicht 
vieler Seniorinnen und 
 Senioren von den Verant-
wortlichen aber völlig her-
untergespielt und mehr 
oder weniger ignoriert 
wurde.

 < BahnCard als  
vertragsähnliches 
Produkt und  
„Rabattkarte“

Nach unseren Recherchen 
unterscheiden sich beim 
Kauf von Spartickets oder 
einer BahnCard die Ver-
tragsgegenstände. Wäh-
rend es sich bei den Fahr-
karten um den Vertrag ei-
ner reinen Beförderungs-
leistung handelt, handelt 
es sich bei der BahnCard 
zwar um ein vertragsähn-
liches Produkt, aber vor 
 allem auch um eine 

 „Rabattkarte“, bei der die 
Personalisierung als erfor-
derlich angesehen werden 
kann.

Das OLG Frankfurt beton-
te, dass bei den fraglichen 
Tickets die Daten gar nicht 
zur Leistungserbringung 
notwendig seien. Das wird 
bei der BahnCard wohl 
 anders sein: Die BahnCard 
ist ein personalisierter Ra-
battnachweis, dessen Aus-
stellung technische Daten 
erfordert – zum Beispiel 
Name, Kartentyp, gegebe-
nenfalls Lieferadresse oder 
Nutzerkonto.

 < Fazit

 > Die Grundprinzipien des 
OLG-Urteils – insbeson-
dere zum Datenzwang 
beim reinen Ticketver-
kauf – gelten nicht un-
mittelbar für den Erwerb 
oder Besitz einer Bahn-
Card.

 > Die Notwendigkeit zur 
Datenverarbeitung ist bei 
der BahnCard-Personali-
sierung anders, das heißt 
in der Regel sachlich ge-
rechtfertigt.

 > Dennoch sollte die 
Bahn – analog zur Ticket-
regelung – auch bei der 
BahnCard analog verfüg-
bare Alternativen anbie-
ten, sofern technische 
oder gesellschaftliche Zu-
gangsbarrieren bestehen.

Auch wenn die Digitalisie-
rung grundsätzlich eine 
gute Sache ist, die in unse-
rem Alltag mehr und mehr 
voranschreitet, muss dabei 
immer darauf geachtet 
werden, dass analoge Zu-
gänge erhalten bleiben 
und niemand ausgegrenzt 
wird. Mobilität muss für 
alle Generationen barriere-
frei und ohne unnötige Da-
tenerhebung möglich sein! 
Dafür werden wir uns auch 
zukünftig einsetzen. 
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Report der Deutschen Krankenversicherung

Nur wenige leben gesund
Die Deutsche Krankenversicherung (DKV) präsentiert Ergebnisse des  
Reports „Wie gesund lebt Deutschland?“ 

Ausreichend Bewegung, 
gute Ernährung und wenig 
Stress sind das A und O für 
ein gesundes Leben – viele 
Menschen in Deutschland 
sind davon aber noch weit 
entfernt. Das zeigen Ergeb­
nisse des Reports „Wie ge­
sund lebt Deutschland?“ 
der DKV, der dieses Jahr 
zum achten Mal erscheint 
und in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Sport­
hochschule Köln und der 
Universität Würzburg ent­
standen ist. Dafür wurden 
rund 2 800 Menschen ab 
18 Jahren befragt, unter 
anderem zu ihrer Ernäh­
rung und der körperlichen 
Aktivität. 

 < Alkohol und  
Rauchen

Die Experten kommen zu 
dem Schluss, dass nur zwei 
Prozent der Bevölkerung 
die Kriterien für einen 
rundum gesunden Lebens­

stil erreichen. Frauen (drei 
Prozent) schneiden besser 
ab als Männer (ein Pro­
zent). 

Während 37 Prozent der 
Frauen vollkommen auf 
Alkohol verzichten, gelingt 
das nur 21 Prozent der 
Männer. Außerdem ernäh­
ren Frauen sich den Ergeb­
nissen zufolge gesünder. 
Männer machen dafür 
häufiger Sport. Der Schnitt 
fällt mit zwei Prozent auch 
deswegen so niedrig aus, 
weil der Höchstwert für 
einen gesunden Umgang 
mit Alkohol erstmals nur 
dann erreicht werden 
kann, wenn vollständig 
auf Alkohol verzichtet 
wird, wie es im Bericht 
heißt. Gleiches gilt beim 
Rauchen. Laut der aktuel­
len Befragung verzichtet 
etwas weniger als ein Drit­
tel (29 Prozent) der Befrag­
ten eigenen Angaben zu­
folge vollständig auf Alko­
hol.

 < Zu viel Sitzen  
und zu wenig  
Bewegung

Eine der aktuell größten 
Herausforderungen sei, 
dass die Menschen zu viel 
Zeit im Sitzen verbringen, 
wie die Umfrage zeigt. Im 
Schnitt sind es der Befra­
gung zufolge an einem 
Werktag mehr als zehn 
Stunden. Das sind fast 
zwei Stunden mehr als 
noch vor zehn Jahren. Hin­
zu kommt, dass viele nicht 
ausreichend für Ausgleich 
sorgen. Knapp jeder Fünfte 
bewegt sich in der Freizeit 
und auf Transportwegen 
so gut wie gar nicht. Dem­
nach gaben nur 19 Prozent 
an, dass Bewegungen in 
diesem Bereich nie länger 
als 10 Minuten andauern, 
was laut den Machern der 
Studie deutlich zu wenig 
sei. 

Der Anteil aller Befragten, 
die die Empfehlungen für 

minimale Ausdaueraktivi­
tät und zweimal wöchent­
liches Muskeltraining errei­
chen, liegt bei 32 Prozent, 
was ebenfalls eindeutig zu 
wenig sei. Selbst zwei bis 
drei Sporteinheiten pro 
Woche könnten die langen 
Sitzzeiten nur bedingt aus­
gleichen. Nötig für diese 
Menschen seien mindes­
tens 60 Minuten körper­
licher Aktivität pro Tag.

 < Anregung für  
einen gesunden 
Lebensstil

Mit dem DKV­Report 2025 
wollen die Macher Trans­
parenz schaffen und möch­
ten Impulse setzen, um die 
Gesundheitsprävention 
stärker in der gesellschaft­
lichen Diskussion zu veran­
kern und Anregungen zu 
einem aktiven und gesun­
den Lebensstil zu geben. 
Denn Gesundheit ist eine 
gemeinsame Aufgabe: Sie 
beginnt bei jeder und je­
dem Einzelnen, erfordert 
aber auch unterstützende 
Strukturen. 



dbb-Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst 2025

Einfacher, schneller, digitaler:  
Das erwarten die Deutschen vom Staat
Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat sinkt das fünfte Jahr in Folge. Dabei haben 
die Deutschen klare Vorstellungen davon, wie es besser geht.

73 Prozent halten den 
Staat mit Blick auf die 
zahlreichen Baustellen der 
Nation für überfordert. 
Die Asyl- und Flüchtlings-
politik, soziale Sicherungs-
systeme/Rente, Schul- und 
Bildungspolitik, Steuer- 
und Finanzpolitik, innere 
Sicherheit sowie Gesund-
heitsversorgung werden 
am häufigsten als The-
menfelder genannt, bei 
denen der Staat nicht in 
der Lage ist, seine Aufga-
ben zu erfüllen. Das zeigt 
die Bürgerbefragung Öf-
fentlicher Dienst, die das 
Meinungsforschungsinsti-
tut forsa auch 2025 wieder 
für den dbb durchgeführt 
hat. 70 Prozent glauben 
auch nicht daran, dass sich 
unter der neuen Bundesre-
gierung daran etwas än-
dert.

 < Sinkflug des  
Vertrauens

„Union und SPD müssen 
jetzt geschlossen auftre-
ten und abliefern“, sagte 
der dbb-Bundesvorsitzen-
de Volker Geyer bei der 
Vorstellung der Ergebnisse 
am 3. September 2025. 
„Sie müssen die Dinge, die 
den Menschen wichtig 
sind und die ja teilweise 
auch bereits im Koalitions-
vertrag vereinbart wur-
den, jetzt professionell ab-
arbeiten. Wenn davon 

wieder nichts im Alltag 
der Menschen ankommt, 
folgt auf den ungebrems-
ten Sinkflug des Vertrau-
ens ein ganz harter Auf-
prall.“

 < Vereinfachte  
Vorschriften, 
schnelle  
Bearbeitung

Die Bürgerinnen und Bür-
ger haben ganz klare Vor-
stellungen davon, was ver-
bessert werden muss: Vor-
schriften sollen verringert 
und vereinfacht, ihre An-
liegen deutlich schneller 
bearbeitet und mehr staat-
liche Dienstleistungen 
 online erledigt werden 
können. Erstmals seit der 
Erhebung der Daten findet 
eine Mehrheit der Befrag-
ten zudem, dass der öf-
fentliche Dienst die Steuer-
zahlerinnen und Steuer-
zahler zu viel Geld kostet. 
„Wir fordern deshalb schon 
lange, dass endlich die not-

wendigen gesellschaft-
lichen Debatten geführt 
werden: Welche Aufgaben 
muss und kann der Staat 
zukünftig noch erfüllen? 
Die Antworten muss die 
Politik geben und mit Bür-
gerinnen und Bürgern ver-
handeln. Angesichts knap-
per Kassen und vor allem 
dem immer drastischeren 
Personalmangel führt an 
dieser Diskussion kein Weg 
vorbei“, erklärte der dbb-
Chef.

 < Erwartungen ans 
Digitalministerium

„Außerdem haben wir gro-
ße Erwartungen an das 
neue Digitalministerium. 
Wenn es Karsten Wild-
berger gelingt, Digitalisie-
rung und KI-Einsatz in der 
Verwaltung endlich flä-
chendeckend voranzubrin-
gen, spart das nicht nur 
Kosten und entlastet die 
Kolleginnen und Kollegen. 
Es erfüllt auch die klare 

Forderung der Bürgerinnen 
und Bürger nach einem di-
gitalen öffentlichen Dienst 
mit schnellen und bürger-
nahen Serviceleistungen“, 
so Geyer.

 < Konsequenzen  
für Beschäftigte

„Dass die offensichtlich 
vorhandenen Pro bleme 
bislang eher ausgesessen 
wurden, hat nicht zuletzt 
auch Konsequenzen für die 
Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes und das 
Prestige ihrer Berufe“, er-
klärte Geyer mit Blick auf 
das in der forsa-Umfrage 
enthaltene Berufe-Ran-
king. Selbst die traditionell 
beliebten Feuerwehrleute, 
Polizistinnen und Polizis-
ten, Erzieherinnen und Er-
zieher in den Kitas sowie 
Müllwerker haben erst-
mals seit Erhebung der Da-
ten – wenn auch nur im 
geringen Ausmaß – an An-
sehen verloren. 
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Zuhause und unterwegs ein gutes Gefühl.

Der
Johanniter-
Hausnotruf

Jetzt bestellen!
johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

15.09.–31.10.2025:
Jetzt 4 Wochen gratis
testen und bis zu 120 Euro
Preisvorteil sichern!*

*Gültig vom 15.09. bis 31.10.2025.
Zu den Aktionsbedingungen besuchen
Sie bitte: hausnotruf-testen.de/
aktionsbedingungen oder schreiben Sie eine
E-Mail an aktionsbedingungen@johanniter.de.



Tagesausflug des Seniorenverbands Pforzheim und Neuenbürg

Nach Schorndorf – in die Daimlerstadt
Das allseits bekannte, aber bisher nur von wenigen Mitgliedern besuchte Städtchen Schorndorf im 
Remstal war Ziel der Tagesfahrt Ende Juli.

Zuerst wurden die Teil­
nehmer in die reichhaltige 
Geschichte des Auf­ und 
Niederganges der Stadt 
eingeführt, die mehrfach 
abbrannte. Dabei wurde 
auf die großen Bürger wie 
Gottlieb Daimer und Bar­
bara Künkelin (Anführerin 
der berühmten „Schorn­
dorfer Weiber“) hingewie­
sen, die bis heute sicht­
bare Spuren hinterlassen 
haben.

 < In der historischen 
Altstadt

Der Rundgang führte wei­
ter über die Höllgasse am 
Daimler­Museum vorbei 
in viele kleine Gassen der 
historischen Altstadt. Ei­
nen bleibenden Eindruck 
haben die vielen schönen 

Häuser mit abwechs­
lungsreich gestalteten 
Fachwerkgiebeln hinter­
lassen, in denen noch klei­
nere Fachgeschäfte zu fin­
den sind. In der „Kessel­
haus­Gasthausbrauerei“ 
wurde das schmackhafte 
Mittagessen eingenom­
men.

 < Zum krönenden 
Abschluss: ein Eis

Auf der Rückreise gab es 
einen Zwischenstopp in 
Vaihingen/Enz. Ein kurzer 
Weg führte in der Innen­
stadt zum Eiscafé Bacio. 
Bei endlich strahlendem 
Sonnenschein konnte das 

leckere Eis zusammen mit 
einem Tässchen Cappucci­
no auf der Terrasse genos­
sen werden.

Kommentar eines Mit­
fahrers: „Wetter, Stim­
mung, Bus und die Eis­
runde im Bacio, alles 
 wunderbar.“ 

> Stadtführung in Schorndorf
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Unterwegs mit dem Regionalverband Böblingen­Sindelfingen

Besuch der Justizvollzugsanstalt in Talheim
Bei herrlichem Sommer­
wetter machte sich eine 
fröhliche Gemeinschaft im 
voll besetzten Bus auf zum 
Hohrainhof bei Talheim 
am Rande der Löwen­
steiner Berge. In herrlicher 
Umgebung bewirtschaften 
dort Häftlinge als Freigän­
ger Weideland mit der al­
ten Limburger Rasse, Wein­

berge und Gemüsefelder 
im biologischen Anbau. 
Beim Empfang gab es Pro­
secco aus eigenem Anbau, 
anschließend eine Führung 
zu den Stallungen, der Ka­
pelle aus dem 18. Jahrhun­
dert und den landwirt­
schaftlichen Flächen. Nach 
einem guten Vesper wur­
den bei der Weinprobe drei 

Weiß­ und drei Rotweine 
verkostet. Schließlich kehr­
te die Gruppe nach einem 
erlebnisreichen und infor­
mativen Tag zufrieden zu­
rück. 

 < Weihnachtsfeier 
am 10. Dezember 
2025

Im Forum der KSK Böblin­
gen treffen wir uns zu ei­

nem gemütlichen Jahres­
ausklang bei Kaffee und 
Kuchen ab 14.30 Uhr. Dazu 
laden wir herzlich ein und 
bitten um Anmeldung –  
E­Mail: wtrefz2@ 
icloud.com, Telefon Fest­
netz: 0 70 31 / 80 93 95, 
Mobil: 01 52 / 08 50 63 17.

Wolfgang Trefz
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Vorträge und Wissenswertes beim Regionalverband Ehingen

Störche, Unter- und Oberland
Eine Menge Informationen über die Region und die Störche vor Ort gab es beim Regionalverband 
Ehingen.

Bereits Ende Juli hatte der 
Regionalverband Ehingen 
einen interessanten Vor-
trag im Programm. Die 
 Anzahl der Besucher war 
dementsprechend hoch, 
als Dr. Hagen fundiert und 
kenntnisreich – anhand 
von vielen Bildern – über 
die Region berichtete.

 < Oberland  
und Unterland

„Kennen Sie den Unter-
schied zwischen Oberland 
und Unterland?“ Dies war 
eine der Fragestellungen, 
die von Dr. Hagen beant-
wortet wurden. Erstaun-
lich, was die Region an Ge-
schichte, Entwicklungen 
und Besonderheiten zu 
bieten hat! Sein Vortrag 
wurde dankbar angenom-
men und mit viel Applaus 
belohnt.

 < Ausblick  
auf die Alb

Die Vorsitzende Uschi Mit-
tag schlug vor, eine weitere 
Veranstaltung im nächsten 
Jahr – unter der Leitung 
von Dr. Hagen – anzubie-
ten. Dies wurde inzwischen 

bereits terminlich fixiert, 
sodass sich alle darauf 
freuen können. Das Thema 
im nächsten Jahr lautet: 
„Naturraum Schwäbische 
Alb, alles, was Alb ist. Eine 
Liebeserklärung in Bildern.“ 
Mit einem herzlichen Dan-
keschön wurde Dr. Hagen 
verabschiedet.

 < Rudi Kohlruss:  
Wissenswertes 
von „unseren  
Störchen“

Auch am 26. August stand 
beim monatlichen Treffen 
des Seniorenverbands 
 öffentlicher Dienst, Regio-
nalverband Ehingen, ein 
spannender Vortrag auf 
dem Programm. Das Inter-
esse am Thema „Wissens-
wertes von unseren Stör-
chen in Ehingen“ von Stor-
chenexperte Rudi Kohlruss 
war sehr groß.

 < www.stoerche-
oberschwaben.de

Rudi Kohlruss referierte 
über unterschiedlichste 
Schwerpunkte, die insge-
samt ein objektives Bild 
über die vorhandene Stor-
chenpopulation in Ehingen 
ergaben. Wer dachte, dass 
er ganz gut Bescheid wüss-
te, wurde eines Besseren 
belehrt. Sein Hinweis auf 
die Homepage www. 
stoerche-oberschwaben.de 
wurde von den Anwesen-
den dankbar angenom-
men. Wenn man auf der 
Homepage „Ehingen“ an-
klickt, kann man sich um-
fassend über „unsere Stör-
che in Ehingen“ informie-
ren. Es lohnt sich!

Ein herzliches Dankeschön 
hatte sich Rudi Kohlruss 
mehr als verdient. 
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Regionalverband Ludwigsburg in Bad Ditzenbach und Lauffen am Neckar

Von der Alb „ra“ und auf Hölderlins Spuren
Die Mitglieder bestaunten bei ihren Ausflügen 
die Schertelshöhle und wandelten auf Hölderlins 
Spuren.

Beim ersten Ausflug ging 
es für 32 Mitglieder am 
8. Juli 2025 zum Kräuter-
haus Sanct Bernhard. Dort 
zeigte die Führerin den 
4 500 Quadratmeter gro-
ßen Kräutergarten mit 
rund 1 000 verschiedenen 
Heilpflanzen und erklärte 
deren Anwendung. An-
schließend ging es in den 
Verkaufsraum der Firma, 
die seit 1903 in Bad Dit-
zenbach besteht.

 < Tropfsteinhöhle 
mit „Kuhloch“

Im Anschluss gab es vom 
Traditionsgasthaus „Deut-
scher Hof“ in Kaltenwang 
einen herrlichen Blick auf 
das Voralbland und die 

Drei Kaiserberge. Der wei-
tere Weg führte nach Wes-
terheim zur Schertelshöh-
le. Diese Tropfsteinhöhle 
ist eine der über 300 Höh-
len- und Karst erschei-
nungen im Biosphärenge-
biet Schwäbische Alb. Ent-
deckt wurde sie 1820, als 
ein Hund in den 24 Metern 
tiefen Entdeckungstrichter 
fiel – das sogenannte 
„Kuhloch“. Durch einen 
Eingangsstollen wurde die 
Höhle mit einer Gesamt-
länge von 212 Meter der 
Allgemeinheit zugänglich 
gemacht. Beeindruckt trat 
die Gruppe den Heimweg 
an, mit herzlichem Dank 
an Führerin Silvia, die Toch-
ter des Mitglieds Günther 
Bossert, und deren Mann 
Jürgen.

 < Rundgang  
Hölderlin-Meile 

Am 16. September ging es 
nach Lauffen am Neckar. 
Am Parkplatz zwischen 
Hölderlin-Kunstwerk und 
Hölderlinhaus traf sich die 
Gruppe zu einer Erlebnis-
führung. Stadtführer 
Klaus Koch erläuterte an 
einer Karte die Gliederung 
der Stadt in drei Teilberei-
che: Lauffen Dorf, Lauffen 
Stadt und Klosterhof. Be-
kannt ist der Ort als Ge-
burtsstadt von Friedrich 
Hölderlin und als zweit-
größte Weinbaugemeinde 
Württembergs mit einer 
Rebfläche von 585 Hektar, 
überwiegend Rotwein. 

 < Hölderlinhaus

Besonders interessant ist 
das 2003 errichtete Höl-
derlin-Kunstwerk von dem 

Künstler Peter Lenk auf der 
Mitte eines Kreisverkehrs. 
Hier ist Hölderlin in einigen 
Lebensphasen mit weite-
ren Figuren dargestellt, die 
zum Dichter in Beziehung 
standen. Über den Kloster-
hof ging es dann am Höl-
derlin-Denkmal vorbei zum 
Hölderlinhaus, das 2015 
aus Privatbesitz erworben 
und als Museum mit ange-
bautem Café renoviert und 
umgebaut wurde. Das 
Haus ist weitgehend so er-
halten, wie es der Großva-
ter 1750 vergrößern ließ. 
Die Ausstellung zeigt in 
verschiedenen Räumen, 
wie sich Biografie und 
Dichtung von Hölderlin 
wechsel seitig ergänzen. 

 < Krönender  
Abschluss

In der Regiswindiskirche, 
dem nächsten Ziel der 
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 Führung, wurde der am  
20. März 1770 in Lauffen 
geborene Dichter und Phi­
losoph Hölderlin getauft. 
Sie entstand 741/42 in 
Holzbauweise, danach 
wurde der erste Steinbau 

errichtet, um die Gebeine 
der 839 von ihrer Amme 
getöteten Grafentochter 
Regiswindis beizusetzen. 
Dem Neubau als mittelro­
manische Kirche (1050 bis 
1150) folgte 1227 bis 1300 

eine frühgotische, drei­
schiffige Basilika, die als 
Wallfahrtskirche im Mit­
telalter diente. Seit der  
Reformation ist sie evan­
gelische Pfarrkirche.  
Nach einem Blick in die 
Regiwindis kapelle ging es 

weiter in das Café Schiller­
locke, wo bei köstlichen 
Kuchen, Torten und Ge­
bäck die gelungene Tour 
zu Ende ging. 

Martin Schüle

Regionalverband Rottenburg mit Stadtführung durch Horb

Denn das Gute liegt so nah …
Lebendige Geschichte erlebte der Regionalverband Rottenburg bei einer Stadtführung durch das  
benachbarte Horb.

Der Stadtführer, Herr Rai­
ble, begrüßte die Teilneh­
mer bereits in der Unter­
führung des Bahnhofs. 
Nach kurzer Einführung in 
die Stadtgeschichte folgte 
die Gruppe ihm zum ehe­
maligen Mühlenviertel. 
Raible, der hier aufwuchs, 
berichtete von interessan­
ten Geschichten, die ver­
gangene Zeiten lebendig 
werden ließen.

 < Stationen der  
Geschichte

Der Rundgang führte den 
Regionalverband weiter an 
Hackbrunnen und histori­
schem Fruchtkasten vorbei 
zum einstigen Burgstall, an 

dem heute das „abgewi­
ckelte“ Krankenhaus der 
Stadt steht, gleich neben­
an die katholische Kirche. 
Nicht der klassischen Kir­
chensymmetrie folgend 
beherbergt sie einen be­
eindruckenden Altar sowie 
sehenswerte Freskenfrag­
mente. Weiter führte der 
Rundgang zum Marktplatz 
und Rathaus, bekannt 
durch seine wunderschöne 
Fassaden, die lebendige 
Szenen und bedeutende 
Personen der Stadtge­
schichte wiedergeben.

 < Stift und Kloster

Am ehemaligen Amts­
gerichtsgefängnis vorbei 

ging es nun zum Chor­
herrenstift hoch über der 
Stadt. Im Mittelpunkt 
stand hier eine weit über 
die Region bekannte und 
lange verschollene Dar­
stellung der Mutter Got­
tes. Gegenüber der Stifts­
kirche, im ehemaligen 
 Dominikanerinnenkloster, 

fand der Regionalverband 
im Weißen Garten einen 
gepflegten Winkel der Ru­
he, einen Jakobsmuschel­
brunnen sowie einen herr­
lichen Blick über die Stadt. 
Der Abstieg über die Stäf­
fele führte dann noch am 
bekannten Kakteengarten 
vorbei. Zurück im Tal er­
folgte der Abschluss im 
Biergarten „Neckarrau­
schen“. Tenor der Teilneh­
menden hier: Die ge­
lungene Exkursion bot 
 Gelegenheit, die vielfältige 
Geschichte und die 
schönsten Ecken der Nach­
barstadt zu entdecken – 
ganz im Sinne des Mottos: 
„Das Gute liegt so nah …“

Det Hamacher
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Regionalverbände Fellbach-Waiblingen-Winnenden  
informieren sich über Betrugsmaschen

Gaunertricks gegenüber  
Seniorinnen und Senioren
Polizeioberkommissarin Gönnenwein vom Referat Prävention des Rems-Murr-Kreises referierte im 
Forum Mitte in Waiblingen über raffinierte Gaunertricks gegenüber Seniorinnen und Senioren.

An mehreren Beispielen 
von Vorfällen im Rems-
Murr-Kreis erläuterte Mi-
chaela Gönnenwein, dass 
immer wieder besonders 
Seniorinnen und Senioren 
von Gaunern betrogen 
werden. Der sogenannte 
Enkeltrick am Telefon sei 
dabei kaum mehr üblich. 
Ein Betrug durch falsche 
Polizisten oder falsche 
Handwerker, teilweise an 
der Haustüre, sei häufig 
die neue Masche. Häufig, 

so berichtete die Polizei-
oberkommissarin, werden 
auch gesundheitliche oder 
finanzielle Notlagen von 
Verwandten oder Bekann-
ten vorgetäuscht.

 < Ratschläge der  
Polizeiober­
kommissarin

 > Keine Details zu familiä-
ren oder finanziellen Ver-
hältnissen preisgeben

 > Wichtig ist ein Rückruf 
bei genannten Bekann-
ten.
 > Vereinbarung eines  
Kennworts innerhalb der 
Familie zur Identifizie-
rung.
 > Reduzierung der Einträge 
im Telefonbuch, mög-
lichst keine Vornamen 
angeben.
 > Keine Kommunikation 
mit den Gaunern nur 
zum Spaß.
 > Rückfrage oder Meldung 
bei der Polizei, am besten 
mit dem Festnetztelefon, 
nicht dem Handy.

 < Gefährliche  
E­Mails erkennen

Häufig werden auch E-
Mails mit riskantem Inhalt 
versendet. Deshalb emp-

fiehlt Michaela Gönnen-
wein:

 > Öffnen Sie nur E-Mail-An-
hänge, wenn Sie den Ab-
sender wirklich kennen.
 > Geben Sie niemals die Zu-
gangsdaten zu Ihrem Kon-
to ein, auch wenn Sie dazu 
aufgefordert werden.
 > Kein Geldinstitut und 
kein seriöser Dienstleis-
ter versendet im Internet 
E-Mails, in denen nach 
Pins, Tans oder Kennwör-
tern gefragt wird!

Eckhard Linke von den Re-
gionalverbänden Fellbach-
Waiblingen-Winnenden er-
klärt: „Wir danken Frau 
Gönnenwein für ihre sehr 
guten Ratschläge, die uns 
Seniorinnen und Senioren 
vor Betrügereien schützen 
können.“ 

Regionalverband Esslingen auf historischen Spuren

„Hotel Silber“ in Stuttgart
Der erste Ausflug nach dem Neustart des Regionalverbands Esslingen führte ins Museum des  
„Hotel Silber“, einem Lern- und Gedenkort mit Dauerausstellung zum Thema „Polizei, Gestapo und 
Verfolgung“.

Die sehr interessante Füh-
rung begann mit der Ent-
stehungsgeschichte des 
Gebäudes, das 1816 als 
Wohnhaus errichtet wur-
de, dann 1845 zum Bahn-

hof umgebaut wurde. 
1874 kaufte Heinrich Sil-
ber es und baute es zu 
 einem Hotel mit Zentral-
heizung und 100 Frem-
denzimmern aus und 

um – mit einem Lift zu 
den Etagen und gehobe-
ner Gastronomie. Der 
Stuttgarter Hauptbahnhof 
war zu jener Zeit bis 1922 
in der heutigen Bolzstra-

ße, wo sich heute das Me-
tropol-Kino befindet.

1903 wurde in den Räu-
men des Hotels der ADAC 
gegründet, 1910 erwarb 
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die Württembergische 
 Finanzverwaltung das 
 Gebäude. Dies war der 
 Anfang als Verwaltungs­
gebäude. Es zogen im Lau­
fe der Jahre einige Verwal­
tungen ein und wieder aus, 
bis dann ab 1928 das Poli­
zeipräsidium Stuttgart und 
die Politische Polizei im Ge­
bäude untergebracht wur­
den. Ab Oktober 1936 wur­
de die Polizei Teil der natio­
nalen Gestapo und bis 
1944 nutzte diese das 

Haus – die unheilvolle Ge­
schichte begann. Die vie­
len Dokumente und Fotos 
aus diesen Jahren belegen 
die Grausamkeiten der NS­
Diktatur.

 < Verhöre und  
Inhaftierungen

Nicht nur der letzte Staats­
präsident des Landes 
Württemberg in der Wei­
marer Republik, Eugen 

Bolz, wurde 1933 dort 
qualvoll verhört und in 
„Schutzhaft“ genommen. 
Auch Kurt Schuhmacher 
(SPD) und die Kommunis­
tinnen Liselotte Hermann 
und Lina Haag waren im 
Hotel Silber inhaftiert. 
Gleichzeitig begannen vie­
le Gestapo­Mitarbeiter von 
hier aus steile Karrieren in 
der Partei und wurden in 
Konzentrationslager in 
ganz Europa versetzt. Zahl­
reiche Videos und Ton­Do­
kumente von Betroffenen 
machen die Geschichte auf 
eindrückliche Weise leben­
dig.

 < Weitere Besuche 
geplant

Nach dem Krieg und der 
Renovierung wurde das 
Gebäude von 1949 bis 

1984 wieder als Polizeiprä­
sidium genutzt. Und wie 
sich bei Gesprächen her­
ausstellte, haben einige 
der Senioren des Regional­
verbands Esslingen vor Ort 
mehrere Jahre ihren Dienst 
als Polizisten verrichtet.

Nach der Führung durch 
das „Museum Hotel Silber“ 
waren wir uns einig, dass 
ein weiterer privater Be­
such dieses Gedenkortes 
auf jeden Fall folgen sollte. 
Der Besuch war für den Re­
gionalverband Esslingen 
eine ebenso bedrückende 
wie lehrreiche Geschichts­
stunde. Die Mitglieder be­
danken sich herzlich bei 
Herrn Kluger für seine auf­
schlussreiche, fundierte 
und kenntnisreiche Füh­
rung durch die Geschichte 
seiner ehemaligen Dienst­
stelle. 

Regionalverband Öhringen in 180 Metern Tiefe

Zeitreise im Salzbergwerk Kochendorf
Schon in der Antike wurde Salz verwendet, um Lebensmittel haltbar zu ma­
chen. Heute ist Streusalz im Winter wichtig. Entstanden ist die Salzschicht 
vor Millionen Jahren durch die Verdunstung von Meerwasser. Dies und mehr 
erfuhren die Mitglieder des Seniorenverbands in 180 Metern Tiefe.

 < Kuppel und  
Fossilien

Mühsam und gefährlich 
war früher der Abbau. 
Über die Jahre erhöhte die 
Weiterentwicklung der 
Technik mit Maschinen die 
Produktivität. Schließlich 
entstanden eindrucksvolle 
Gänge und ein riesiger 
Kuppelsaal. In der wohl 
längsten Vitrine der Welt 
ist der Bohrkern von 160 

Metern Länge zu sehen. 
Auch eindrucksvolle Fossi­
lien gibt es hier zu bestau­
nen.

 < Dunkles Kapitel

Ein dunkles Kapitel der 
deutschen Geschichte ist 
ebenfalls vor Ort doku­
mentiert: Ab 1944 wurde 
die Rüstungsproduktion 
in die Salzkammern ver­

lagert. Zwangsarbeiter 
schufteten dort unter de­
mütigenden Bedingungen 
und Misshandlungen – 
das KZ Kochendorf  
entstand. Im Bergwerk 
wurden außerdem Kunst­
schätze vor Bomben­
angriffen geschützt einge­
lagert, darunter die Fens­
ter des Straßburger Müns­
ters und die Stuppacher 
Madonna. 
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 >  Veranstaltungen vom 16. Oktober 2025 bis 15. Dezember 2025

Abkürzungen: A = Ausflug; HV = Hauptversammlung; F = Feierstunde und dergleichen; G = Geselligkeitsveranstaltungen; K = Kundgebung;  
S = Sprechstunde; TD = Telefondienst; V = Versammlung; W = Wandern. 

Aalen: V 6.11., 14 Uhr, Re-
ferent: Thomas Maile, Visi-
on Zero, Thema: Aktivitä-
ten BADS, Ort: Schwaben-
stube im Rohrwang, Stadi-
onweg 11; F 4.12., 14 Uhr, 
Adventliches Beisammen-
sein samt „weihnachtli-
chem“ Vortrag unseres 
Mitglieds Klaus Ebert, Ort: 
Schwabenstube im Rohr-
wang, Stadionweg 11; TD 
01 57 / 33 79 48 75

Backnang: s. Fellbach

Bad Säckingen:  
s. Waldshut

Bad Schussenried: G 
10.11., 14.30 Uhr, Ort: 
Gasthaus Moorbadstüble;  
F 8.12., 14.30 Uhr, Ort: 
Gasthaus Moorbadstüble

Bad Waldsee:  
TD 0 75 25 / 16 71

Bad Wildbad:  
s. Neuenbürg

Böblingen: F 10.12., 14.30 
Uhr, Ort: KSK Böblingen, 
Forum 

Eberbach: HV 25.11., 
14 Uhr, Thema: Vortrag 
und Diskussion mit Dr. A. 
Schütte, MdL, Ort: Hotel 
Schwanheimer Hof, Dorf-
wiesenstr. 11 in Schön-
brunn-Schwanheim

Ehingen: V 28.10., 11 Uhr, 
Referent: Walter Schaupp, 
Thema: Das alte Ehingen, 
Ort: Schwanen; F 25.11., 
11 Uhr, Adventsbesinnung 
mit der Gemeindereferen-
tin Michaela Wohnhas, 
Ort: Schwanen

Ellwangen: V 12.11., 14.30 
Uhr, Referent: Manfred 
Reich, Thema: „Humor 
ist …“, ein interessanter 
und zugleich vergnüglicher 

Nachmittag, Ort: Gasthaus 
Roter Ochsen; F 10.12., 
14.30 Uhr, Adventsfeier 
mit Beiträgen, am Klavier 
begleitet uns Hans Peter 
Feil, Ort: Gasthaus Roter 
Ochsen

Emmendingen: A 29.10., 
Besichtigung der JVA Frei-
burg, nähere Infos folgen; 
F 26.11., 14 Uhr, Advents-
feier, Ort: Siedlerstüble, 
Lessingstr. 28 in Emmen-
dingen

Esslingen: A 24.10., 14 Uhr, 
Besuch in der Hochland 
Kaffeerösterei, Chemnitzer 
Str. 13 in 70597 Stuttgart-
Degerloch, Anmeldung bis 
17.10. unter Tel.: 01 57 /  
76 34 43 59 oder per Mail 
an: senioren-es-mwicke@
gmx.de

Fellbach: V 20.10., 14 Uhr, 
Referent: Herr Schenk, 
Malteser Hilfsdienst, The-
ma: Der Hausnotruf, die 
Hilfe im Notfall, Ort: Seni-
orenzentrum Forum Mitte 
in Waiblingen, Blumenstr. 
11; F 17.11., 14 Uhr, Ge-
mütlicher vorweihnachtli-
cher Jahresabschluss, Ort: 
Seniorenzentrum Forum 
Mitte in Waiblingen, Blu-
menstr. 11, Anmeldung bis 
12.11. unter Tel.: 0 71 44 / 
3 91 37 oder Mail e.linke@ 
t-online.de; TD 0 71 44 / 
3 91 37

Freiburg: HV 4.11., 14.30 
Uhr, Ort: Hotel Rappen, 
Kutscherstube/Heilig-
geiststüble, Am Münster-
platz 13/15 in 79098 Frei-
burg; TD Mo 19–21 Uhr 
 unter 0 76 64 / 6 11 66 55 
Dieter Kästel

Freudenstadt: HV 12.11., 
15 Uhr, Referentin: Birgit 

Renz, stellvertretende Lan-
desvorsitzende des Senio-
renverbands, Thema: Ak-
tuelles aus dem Verband, 
Ort: Restaurant im Panora-
mabad in Freudenstadt;  
F 10.12., 15 Uhr, Advents-
feier, Ort: Restaurant im 
Panoramabad in Freuden-
stadt; TD 0 74 43 / 74 07

Friedrichshafen: G 23.10., 
14.30 Uhr, Diaschau 
Herbstreise etc., Ort: Haus 
Sonnenuhr in Friedrichs-
hafen; F 4.12., 14.30 Uhr, 
Weihnachtsfeier, Ort: Haus 
Sonnenuhr in Friedrichs-
hafen; TD 0 75 41 / 5 48 60, 
E-Mail: bruno.hirscher@
gmx.de

Gaggenau: TD Mo–Fr,  
9–11 Uhr, Tel.: 0 72 25 /  
29 79 (auch AB)

Geislingen: V 29.10., 14.30 
Uhr, Referent: Dominik 
Gauß, Thema: Heizung – 
modernisieren oder aus-
tauschen?, Ort: Hotel Kro-
ne; V 26.11., 14.30 Uhr, Re-
ferent: Werner Stanislow-
ski, Thema: Vorstellung der 
Hilfsorganisation für Kri-
minalitätsopfer WEISSER 
RING e. V., Ort: Hotel Kro-
ne; TD 0 73 31 / 4 15 71, 
E-Mail: babi-61@web.de

Göppingen: V 20.11., 
14 Uhr, Thema: Häusliche 
Pflege, Ort: Wilhelmshilfe, 
Wichernweg 1 in Göppin-
gen-Bartenbach (Parkplät-
ze vorhanden, per Bus ab 
ZOB Göppingen mit Linie 
932 bis Haltestelle Barten-
bach Wilhelmshilfe, An-
meldung bis spätestens 
12.11. bei Udo Müller un-
ter Tel.: 01 77 / 3 22 83 28; 
TD 0 71 61 / 91 68 40, 
 E-Mail: muelle_u@web.de 

Heidelberg: V 11.12., 
15 Uhr, Referent: Bertram 
 Rueb, Thema: Multivisions-
vortrag „Eine Reise zum 
K2, dem zweithöchsten 
Berg der Welt“, Ort: Res-
taurant Athidhi (vormals 
Goldener Hirsch), Schwet-
zinger Str. 29 in HD-Kirch-
heim

Herrenberg: G 16.10. + 
20.11., 9.30 Uhr, Gemein-
sames Frühstück, Ort: 
Klosterhof Herrenberg;  
W 23.10., Wanderung mit 
Einkehr, Treffpunkt Bushal-
testelle Waldfriedhof um 
14.46 Uhr; F 4.12., 15 Uhr, 
Weihnachtsfeier, Ort: Klos-
terhof Herrenberg;  
TD 0 70 32 / 2 30 24

Hochschwarzwald:  
s. Freiburg

Horb: V 5.11., 16 Uhr, Refe-
rent: Joachim Lipp, Thema: 
Horber Geschichte und Ge-
schichten, Ort: Steiglehof 
in Horb; HV + F 3.12., 
16 Uhr, Jahreshauptver-
sammlung mit anschlie-
ßender Weihnachtsfeier, 
Ort: Steiglehof in Horb

Isny: s. Wangen

Karlsruhe: A 23.10., Besen-
wirtschaft Kraichtal (Stadt-
bahnfahrt); V 13.11., 13.30 
Uhr, Politische Gesprächs-
runde mit Landtagskandi-
daten (LT-Wahl 2026), Ort: 
TSV Rintheim, Mail-Anmel-
dung erforderlich an: info-
rv-ka@senioren-oed-bw.
de; A 27.11., Kraftwerk-
besichtigung EnBW-Rhein-
hafen Karlsruhe; F 4.12., 
13.30 Uhr, Jahresausklang/
Adventsfeier; Ort: TSV 
Rintheim, Mail-Anmeldung 
erforderlich an: info-rv-
ka@senioren-oed-bw.de;  
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S Berater: Klaus Melchert, 
Tel.: 07 21 / 8 51 49 11

Kehl: V 22.10., 15 Uhr, Re-
ferent: Andreas Scheurer, 
Thema: Generalvollmacht, 
Vorsorgevollmacht, Be-
treuungsverfügung – In-
halt und Form, Ort: Gast-
haus Brandeck, Zeller Str. 
44 in Offenburg; V 26.11., 
15 Uhr, Referenten: Inge-
borg und Bertram Rueb, 
Thema: K2 in China, Ort: 
Gasthaus Brandeck, Zeller 
Str. 44 in Offenburg;  
S nach tel. Vereinb. 07 81 / 
5 83 49

Künzelsau: HV 21.11., 14 
Uhr, Referent: Eberhard 
Gienger, ehem. Reck-Welt-
meister, Thema: Von Kün-
zelsau in die Welt und zu-
rück, Ort: LBV Bäckerei und 
Café, Hauptstr. 37 in  
Künzelsau;  
TD 0 79 40 / 5 03 04 14

Lahr: G + F 13.11. + 11.12., 
15 Uhr, Ort: Höhengast-
haus Eiche in Lahr-Langen-
hard

Laupheim: V 30.10.,  
14 Uhr, Referent: Dr. Ha-
rald Rothe, Thema: Diabe-
tes im Alter vermeiden, 
Ort: Kolpinghaus in Laup-
heim, Kirchberg 20; 
V 27.11., 14 Uhr, Referent: 
Guido Rapp, Thema Traum-
pfad – von München nach 
Venedig (Bildervortrag), 
Ort: Kolpinghaus in Laup-
heim, Kirchberg 20

Leonberg: G 30.10., 15 Uhr, 
Besenbesuch in der Wein-
laube „Im Brückle“ in Ger-
lingen; V 3.12., 14 Uhr, Re-
ferent: Thilo Marien, The-
ma: Patientenverfügung, 
Sorgerechts- und Banken-
vollmacht, Betreuungsver-
fügung und digitales Erbe, 
Ort: Forum der KSK Leon-
berg, Stuttgarter Str. 

Lörrach: A 16.10., Busfahrt 
zum Karlsruher Institut für 

Technologie; V 27.11., 
14.30 Uhr, Thema: Woh-
nen und Technik im Alter, 
Ort: Fritz-Berger-Stiftung, 
Chesterplatz 9 in Lörrach; 
TD 0 77 62 / 27 50

Ludwigsburg: A 21.10., Fir-
menbesichtigung Fa. Kär-
cher in Winnenden, Treff-
punkt 11.45 Uhr, Pforte 3; 
HV + F 9.12., Jahreshaupt-
versammlung und Weih-
nachtsfeier, Ort: Gemein-
dezentrum ev. Kirchen-
gemeinde in Hoheneck, 
Wilhelm-Nagel-Str. 59

Mannheim: A 16.10., 14.30 
Uhr, Stadtführung mit Frau 
Weber-Schumann, Treff-
punkt Ladenburg am Was-
serturm; F 18.12., 14.30 
Uhr, Weihnachtsfeier, Ort: 
Bürgerhaus Neckarstadt 
West

Nagold: G 24.10., 15 Uhr, 
Stammtisch, Ort: Zieglers 
Backstube, Freudenstäd-
terstr. 56; V 12.12., 15 Uhr, 
Ort: Zieglers Backstube, 
Freudenstädterstr. 56

Neuenbürg: W 30.10.,  
10 Uhr, PF-Huchenfeld, 
beim Kreisverkehr am 
Ortsausgang Richtung 
 Hohenwart, Einkehr im 
Landgasthof Hoheneck;  
W 26.11., 10 Uhr, Parkplatz 
Schwanner Warte, Einkehr 
Café Bambi in Strauben-
hardt-Schwann; F 11.12., 
14.30 Uhr, Jahresab-
schluss/Adventsfeier, Ort: 
Gasthaus Roter Ochsen in 
Neuenbürg;  
TD 0 70 82 / 22 63

Oberkirch: s. Kehl

Öhringen: G 18.11., 15 Uhr, 
Ort: Haus an der Walk in 
Öhringen

Offenburg: s. Kehl

Pforzheim: W 30.10., 10 
Uhr PF-Huchenfeld, beim 
Kreisverkehr am Ortsaus-
gang Richtung Hohenwart, 

Einkehr im Landgasthof 
Hoheneck; W 26.11., 10 
Uhr Parkplatz Schwanner 
Warte, Einkehr Café Bambi 
in Straubenhardt-
Schwann; F 9.12., 14 Uhr, 
Jahresabschluss/Advents-
feier, Ort: Erich-Bähner-
Haus im Arlinger, Hoch-
kopfstr. 32 in Pforzheim; 
TD 0 70 82 / 22 63

Rastatt: G Jeden 1. Mitt-
woch im Monat (an Feier-
tagen am folgenden Werk-
tag), 14 Uhr, Ort: Café 
Markgraf, Poststraße in 
 Rastatt; TD Mo–Fr, 9–11 
Uhr, Tel.: 0 72 25 / 29 79 
(auch AB)

Reutlingen: HV 4.11., 15 
Uhr, Jahreshauptversamm-
lung, Ort: Haus der Volks-
hochschule VHS, Hans-
Haußmann-Saal, Spend-
hausstr. 6 in Reutlingen;  
F 2.12., 15 Uhr, Advents-
feier, Ort: Haus der Volks-
hochschule VHS, Hans-
Haußmann-Saal, Spend-
hausstr. 6 in Reutlingen

Rottenburg: V 22.10.,  
17 Uhr, Referent: Wolfgang 
Schenk, Malteser Hilfs-
dienst, Thema: Alles um 
den Hausnotruf, Ort: Hotel 
Martinshof

Rottweil: V + F 11.11. + 
9.12., 14.30 Uhr, Ort: Sport-
heim in Zimmern

Schorndorf: G 28.10.,  
15 Uhr, Stammtisch, Ort: 
Platzhirsch; 
TD 0 71 81 / 4 82 07 78

Schwäb. Gmünd: G 19.11., 
15 Uhr, Stammtisch, Ort: 
Spitalmühle in Schwäbisch 
Gmünd; S senioren-rv-gd 
@email.de

Schwäb. Hall: V 19.11., 
14.30 Uhr, Thema: Aktu-
elles rund ums Energie-
sparen, Ort: advita Haus, 
Wirtsgasse 1 in Schwä-
bisch Hall

Stuttgart: V 13.11., 14 Uhr, 
Klaviernachmittag mit 
dem Pianisten Daniel Kas-
parian, Ort: Kolpinghaus 
Stuttgart-Zentral, Anmel-
dung bis 4.11. bei Harald 
Schneider, Tel.: 07 11 /  
8 26 19 02; F + HV 2.12.,  
14 Uhr, Adventsfeier und 
Jahreshauptversammlung, 
Ort: Kolpinghaus Stutt-
gart-Zentral, Anmeldung 
bis 24.11. bei Harald 
Schneider,  
Tel.: 07 11 / 8 26 19 02

Tettnang: s. Friedrichshafen

Überlingen:  
s. Friedrichshafen

Ulm: F 9.12., 14.30 Uhr, 
Weihnachtsfeier, Ort: 
Sportheim Ulm Wiblingen; 
S nach tel. Vereinb.  
0 73 05 / 66 73,  
E-Mail: rosemarie. 
hanesch@senioren-oed-
bw.de, www.senioren-
oed-bw.de/ulm

Waiblingen: s. Fellbach

Waldshut: V 21.10., 15.30 
Uhr, Referent: Herr Hutt-
ner, Thema: Vorsorgevoll-
macht usw., Ort: Rheini-
scher Hof; F 11.12., 15 Uhr, 
Adventskaffee, Ort: Gast-
haus Ochsen in WT-Esch-
bach; TD 0 77 41 / 8 06 94

Wangen: HV 6.11., 15 Uhr, 
Jahreshauptversammlung, 
Ort: Hofgut Farny in Dür-
ren; F 4.12., 15 Uhr, Ort: 
Hofgut Farny in Dürren;  
TD 0 75 62 / 17 04

Weil: s. Lörrach

Weinheim: V 10.11. + 8.12., 
15 Uhr, Ort: Das Wohnzim-
mer, Breslauer Str. 3 in 
Weinheim; TD 0 62 01 /  
8 78 33 03

Winnenden: s. Fellbach
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Lesenswertes vomDBB Verlag empfohlen

Künstliche Intelligenz

Manfred Spitzer

Schneller als gedacht verändert künstliche Intel-
ligenz unser Leben. Eindrucksvoll beschreibt der
Neurowissenschaftler Manfred Spitzer denWan-
del in seinem neuen Buch. Die Basis dieser Tech-
nik bilden neuronale Netzwerke, über die der
Wissenschaftler bereits vor 30 Jahren geforscht
hat. Er bietet einen umfassenden Einblick, was KI
ist und wie diese unter anderem in den Bereichen
Medizin, Militär, Verbrechensbekämpfung sowie
im Alltag eingesetzt wird.

Taschenbuch, Droemer,
352 Seiten, 15 Euro

DemMenschen überlegen?

Quantenphysik für Fußgänger

Harald Lesch, Cecilia Scorza-Lesch

Phänomene wie Teleportation oder Schrödingers
Katze klingen für die meisten abstrakt und rätsel-
haft. Ohne die Quantenphysik gäbe es keine moder-
nen Geräte wie Solarzellen, Computer, den Kern-
spintomografen oder Smartphones. Anlässlich des
100. Jahrestags der ersten Beschreibung der Quan-
tenphysik gibt uns das Astrophysikehepaar Lesch
einen verständlichen und unterhaltsamen Einblick
über physikalische Grundlagen.

Gebunden, C. Bertelsmann,
160 Seiten, 20 Euro

Quantenjahr 2025

DieWahrheit über
unsere Hautpflege

Shenja Garder

Wer wünscht sich nicht eine strahlende, faltenfreie und
porentief reine Haut. In den Regalen der Drogerien fin-
den wir reichlich Auswahl an vielversprechenden Pfle-
geprodukten. Sie versprechen eine reine Haut; Falten,
Pickel und Mitesser sollen wie durch Zauberhand über
Nacht verschwinden. Shenja Garder enthüllt zweifel-
hafte Verkaufsargumente der Kosmetikindustrie und
klärt Mythen rund um das Thema Hautpflege auf.

Taschenbuch, EMF Verlag,
192 Seiten, 13 Euro

Hauptpflegeprodukte im Check

Machen Sie mal zügig
die Mitteltüren frei

Susanne Schmidt

Mit Mitte 50 wagt Susanne Schmidt einen beruflichen
Neuanfang: Sie wird Busfahrerin bei der BVG. Trotz
Bombendrohungen, Motorpannen und spontanen Par-
tys in ihrem Doppeldecker der schönste Job derWelt.
Mit viel Humor schildert sie tägliche Herausforderun-
gen ihres Berufsalltags in der Hauptstadt, weist aber
auch gleichzeitig auf die strukturellen Probleme der
BVG hin. Eine Liebeserklärung an alle Heldinnen und
Helden des öffentlichen Nahverkehrs.

Taschenbuch, hanserblau,
208 Seiten, 12 Euro

Aus dem Leben

Anzahl: __ Anzahl: __

Wennman nachts nicht schlafen kann

Paula Schmid

Warum ist es, im Gegensatz zu früher, wo von
Schlafkomfort noch keine Rede war, so schwer ein-
zuschlafen? Immer weniger Menschen gelingt es, zur
Ruhe zu finden. Oft begleiten Sorgen, Ängste und
körperliche Beschwerden unseren Alltag. Dieses klei-
ne Lesebuch wendet sich an alle, die keinen Schlaf
finden. Kurze Geschichten und Gedichte erzählen
von Nachtschwärmern, Nächten in der freien Natur
und Angstträumen aus der Kindheit.

Gebunden, Insel,
92 Seiten, 10 Euro

Zum Einschlafen

Anzahl: __

Reclams heiterer
Adventskalender

Warum nicht humorvoll auf denWeihnachts-
abend warten? Jeden Tag eine Portion Vergnüg-
lichkeit verkürzt die Zeit und steigert die Vorfreu-
de. 24 lustige Geschichten, Comics und Cartoons
verbergen sich hinter jedem Türchen, erwärmen
das Herz und bringen Sie zum Lachen. Ein ideales
Geschenk für Menschen mit Humor und eine ab-
wechslungsreiche Alternative zum klassischen
Adventskalender.

Taschenbuch, Reclam,
144 Seiten, 8 Euro

24 x Schmunzeln

Anzahl: __

Anzahl: __Anzahl: __



Wichtiger Hinweis für gesetzlich Kranken-
versicherte

Wechsel 
der Kasse 
kann sich 
lohnen
Zum 1. Januar 2025 wurden 
die meisten gesetzlichen 
Krankenversicherungen 
teurer, der Zusatzbeitrag 
wurde erhöht. Laut einem 
Vergleich von Stiftung Wa-
rentest haben 59 von 68 
Krankenkassen seit Januar 
2025 höhere Beiträge. Es 
lohnt sich mehr denn je, 
Beitragssätze zu verglei-
chen. Sie liegen jetzt zwi-
schen 16,44 und 19 Pro-
zent. Das macht einen 
 gewaltigen Unterschied.

Auf diversen Vergleichs-
rechnern im Internet kann 
man erfahren, wie viel 
Geld man durch einen 
Wechsel sparen kann. 
Wichtig ist jedoch nicht 
nur der Kostenvergleich, 
sondern auch der Vergleich 
von Extras, wie zum Bei-
spiel Zuschüsse zu einer 
professionellen Zahnreini-
gung, Heilpraktiker oder 
Osteopathie. Welche Kasse 
welche Leistungen bietet, 
lässt sich auf  
www.krankenkassen.de/
krankenkassen-vergleich/ 
ermitteln.

 < Regeln und Fristen 
für Kündigung und 
Sonderkündigung

Die Mitgliedschaft in einer 
gesetzlichen Krankenkasse 
kann mit einer Frist von 

zwei Monaten zum Mo-
natsende gekündigt wer-
den. Wer kündigt, muss 
mindestens zwölf Monate 
in der alten Krankenkasse 
Mitglied gewesen sein. Bei 
einem Arbeitsplatzwech-
sel entfällt diese Frist. Die 
Kündigung selbst über-
nimmt die neue Kranken-
kasse. Es genügt, dort 
 einen Antrag auf Mitglied-
schaft zu stellen.

Wenn die Krankenkasse 
den Zusatzbeitrag erhöht, 
haben Mitglieder ein Son-
derkündigungsrecht. Beim 
Sonderkündigungsrecht 
muss die Kündigung bis 
zum Ablauf des Monats 
erklärt werden, für den 
die Krankenkasse einen 
Zusatzbeitrag erstmals 
 erhebt oder ihn erhöht. 
Die Besonderheit bei der 
Sonderkündigung ist, dass 
für einen Krankenkassen-
wechsel die eigentlich 
 geltende zwölfmonatige 
Bindungsfrist nicht gilt. 
Auch das Sonderkündi-
gungsrecht nimmt man 
wahr, indem man eine 
neue Krankenkasse wählt 
und dort einen Beitritts-
antrag stellt. Die neue 
Krankenkasse kündigt für 
Antragsteller die alte 

 Krankenkasse. 
 

Natürlich gehört es zu den 
Kernkompetenzen des Se-
niorenverbands öffentli-
cher Dienst BW, unsere 
Mitglieder in vielfältigen 
Angelegenheiten rund um 
die Themen Versorgung, 
Beihilfe oder Pflege zu in-
formieren und zu beraten. 
So soll und wird es auch 
bleiben. Nicht zuletzt auch 
deshalb, weil vor allem un-
sere Mitglieder im hohen 
Alter nicht immer mit den 
digitalen Möglichkeiten zu-
rechtkommen. Viele ande-
re Mitglieder haben sich al-
lerdings die digitale Welt 
mehr oder weniger er-
schlossen oder versuchen, 
an der Entwicklung dranzu-
bleiben. Und das ist gut so.

 < Suchen und Finden

Heute wollen wir in die-
sem Zusammenhang die 
größte Versorgungsstelle 
des Landes, das Landes-
amt für Besoldung und 
Versorgung, gerne auch 
einmal loben. Denn das 
LBV – und natürlich auch 
der KVBW – stellen auf 
 ihrer Website sehr viele 
 Informationen leicht zu-
gänglich zur Verfügung. 
Wenn man sich einfach 
einmal über „dies und das“ 
informieren will oder auch 
ganz konkret die Antwort 
auf eine Frage sucht, lohnt 
es sich, auf der LBV-Home-
page zu stöbern. Unter 
https://lbv.landbw.de/
startseite kommt man auf 
die Startseite des LBV, auf 
der einige aktuelle Artikel 
und Beiträge zu finden 
sind. Durch Anklicken der 
schwarz unterlegten „Rei-
ter“ gelangt man schnell 
zu den jeweiligen Themen- 

und Informationsberei-
chen. 

 < Von A wie  
„Akupunktur“  
bis Z wie 
„Zahnärztliche 
 Behandlung“

Klickt man beispielsweise 
das Thema „Beamte und 
Richter“ an, öffnen sich 
weitere Themenbereiche, 
etwa die „Beihilfe“. Und 
hier findet man dann viel-
fältige Informationen oder 
Erläuterungen von „A“ – 
wie „Akupunktur, Ambu-
lante Psychotherapie, An-
schlussheilbehandlung, 
Antrag, oder Arzneimittel“ 
– bis „Z“ – wie „Zahnärzt-
liche Behandlung“.

Unter dem Buchstaben „V“ 
findet man zum Beispiel 
einen Hinweis zur „Vorsor-
gevollmacht“ mit der Be-
stellung einer Vertrauens-
person. Ein entsprechen-
der Antrag an derselben 
Stelle dient für den Fall, 
dass man Angelegenhei-
ten, zum Beispiel in Sachen 
Versorgung oder Beihilfe, 
nicht mehr selbst regeln 
kann.

Unter „Service“ auf der 
Startseite findet man un-
ter anderem Informatio-

nen und Erläuterungen zur 
Beihilfe-App des LBV nebst 
einem Link zum Erklärvi-
deo, aber auch jede Menge 
Vordrucke und Merkblät-
ter. Auch die Berechnung 
einer individuellen Versor-
gungsauskunft mit dem 
Versorgungsrechner ist 
dort möglich. Und wenn 
man sich nicht selbst durch 
das Menü oder die Unter-
menüs durchklicken will, 
kann man schon auf der 
Startseite oben rechts ein-
fach einen Suchbegriff ein-
tragen.

Gesucht – gefunden!? Ein-
fach mal ausprobieren. 
Und wenn dann immer 
noch Fragen auftauchen … 
Wir sind für Sie da! 
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die aktuelle Bürgerbefra-
gung öffentlicher Dienst, 
die jedes Jahr durch das 
Meinungsinstitut forsa 
durch geführt wird, zeigt 
eine  erschreckende Ent-
wicklung auf: Drei von vier 
Bundes bürgerinnen und 
Bundes bürgern halten den 
Staat für überfordert. 
Noch nie lag dieser Wert 
so hoch wie in diesem Jahr.

Die Gründe sind vielfältig, 
doch der angegebene 
Hauptgrund ist die Asyl- 
und Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung. 30 Pro-
zent der Befragten sehen 
hier die größte Schwach-
stelle. Mit deutlichem  
Abstand folgen dann sozia-
le Sicherheit und Rente 
(16 Prozent), Schule und 
Bildung (15 Prozent), Steu-
ern und Finanzen (13 Pro-
zent), innere Sicherheit 
(12 Prozent) und das 
 Gesundheitssystem 
(11 Prozent). 70 Prozent 
der Bevölkerung glauben 
auch nicht daran, dass sich 
hieran unter der neuen 
Bundesregierung etwas 
ändern wird. Fatale Werte 
für unseren Staat, die ver-
deutlichen, wie groß der 
Handlungsdruck ist. Eine 
Mehrheit der Befragten 
hält den öffentlichen 
Dienst zudem für zu teuer. 
Die Konsequenz hieraus 
kann nur sein, dass die von 
dbb und BBW schon lange 
geforderte Aufgabenkritik 
endlich angegangen wird.

Die Umfrage beleuchtete 
auch den Aspekt „Gewalt 
gegen Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst“. Fast 
30 Prozent der Bevölke-
rung haben bereits einmal 
selbst beobachtet, dass Be-
schäftigte im öffentlichen 
Dienst behindert, beläs-
tigt, beschimpft oder so-
gar angegriffen worden 

sind. Werte, die zum Nach-
denken anregen und die 
Politik zwingen sollten, 
endlich zu handeln. Als 
BBW – Beamtenbund Tarif-
union fordern wir schon 
lange eine Meldepflicht für 
Amtsleitungen, damit ein 
aussagekräftiges Lagebild 
erstellt werden kann. Zu 
oft werden diese Fälle als 
Bagatellen eingestuft und 
gar nicht gemeldet, da ein 
Verfahren im Sande ver-
laufen würde.

Googelt man den Begriff 
„Ehrenamt“, bekommt 
man als Zusammenfas-
sung unterschiedlicher 
Quellen folgendes Ergeb-
nis: Das Ehrenamt ist eine 
unbezahlte, freiwillige und 
gemeinwohlorientierte Tä-
tigkeit, die dazu dient, die 
Gesellschaft zu unterstüt-
zen und das Gemeinwohl 
zu fördern. Es ist eine 
wichtige Säule des bürger-
schaftlichen Engagements, 
die der und dem Einzelnen 
persönliche Entwicklung 
und Gemeinschaftssinn er-
möglicht, während sie 
gleichzeitig die Demokra-
tie stärkt und zur Bewälti-
gung gesellschaftlicher He-
rausforderungen beiträgt. 
Mit den kürzlich beschlos-
senen Maßnahmen des so-
genannten „Zukunftspakts 
Ehrenamt“ sollen ab 1. Ja-
nuar 2026 die Bedingun-

gen für das freiwillige En-
gagement verbessert und 
bürokratische Hürden ab-
gebaut werden. Noch müs-
sen Bundestag und Bun-
desrat zustimmen, doch 
dies gilt als Formsache. 
Dann ist der Weg dafür 
frei, dass die Übungsleiter-
pauschale und die Ehren-
amtspauschale angehoben 
werden. Für kleinere ge-
meinnützige Vereine gab 
es bislang die wich tige Ein-
nahmengrenze in Höhe 
von 45.000 Euro pro Jahr. 
Waren die Einnahmen hö-
her, musste der Verein die 
sogenannte „zeitnahe Mit-
telverwendung“ nachwei-
sen. Er musste belegen, 
dass seine Einnahmen in-
nerhalb von zwei Jahren 
für den gemeinnüt zigen 
Zweck des Vereins einge-
setzt wurden. So sollte die 
Anhäufung von Vermögen 
vermieden werden. Sinn 
und Zweck war es, die Ein-
nahmen zeitnah für die ge-
meinnützigen  Zwecke zu 
verwenden. Diese Grenze 
von 45.000 Euro pro Jahr 
soll nun auf 100.000 Euro 
pro Jahr angehoben wer-
den.

Wer ein Ehrenamt über-
nimmt, opfert hierfür ein 
kostbares Gut: Zeit. In Ba-
den-Württemberg wird 
das Ehrenamt – noch – 
hochgehalten. Fast die 

Hälfte aller erwachsenen 
Bürgerinnen und Bürger 
engagiert sich in einem Eh-
renamt. Darauf dürfen wir 
stolz sein. Ich bin über-
zeugt davon, dass die öf-
fentlich Beschäftigten hier 
mit gutem Beispiel voran-
gehen und der Prozentsatz 
derer, die sich ehrenamt-
lich engagieren, noch ein-
mal höher ist als im Rest 
der Bevölkerung. Ich be-
grüße ausdrücklich das An-
sinnen der Bundesregie-
rung für die Stärkung des 
Ehrenamts. Die und der Eh-
renamtliche sieht den Zeit-
aufwand durchaus ent-
lohnt, wenn auch nicht in 
Euro und Cent. Das Ehren-
amt fördert im Übrigen die 
Demokratie, denn man 
muss sich abstimmen, 
Rücksicht nehmen, Kom-
promisse eingehen und die 
eigene Meinung auch 
überstimmen lassen. Des-
halb danke ich jeder und 
jedem Einzelnen für das 
ehrenamt liche Engage-
ment.

Herzliche Grüße

Ihr

 
 
 
 
Kai Rosenberger

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Aktuelles  
aus dem  
BBW Magazin

Seite 10 <

BVO: „Ja“ zu
formalen Än-
derungen, „Nein“
zu Leistungsver-
schlechterungen

BBW tritt Verschlechterungder Leistungen entgegen

Lob und Kritik für die Novellierung der Beihilfeverordnung (BVO)
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Justizvollzug vor wachsenden Herausforderungen

„Der Druck wird immer größer“
Michael Schwarz, seit 2022 Landesvorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten – BSBD –
und „die gewerkschaftliche Stimme“ des baden-württembergischen Justizvollzugs, gibt Einblicke
in die Personalausstattung vom „Schlusslicht“ Baden-Württemberg, Renovierungsstaus sowie die
Brisanz der Zunahme psychischer Erkrankungen.

„Stellen Sie sich vor: Sie sind
alleine auf einer Abteilung mit
40 bis 55 Gefangenen. Sie sol-
len zwei Personen ins Kranken-
quartier begleiten, von denen
einer jung und mobil ist, aber
Ihre Sprache nicht versteht und
sich der andere nur sehr lang-
sammit dem Rollator fortbe-
wegt. Während Sie sich mit
diesem ungleichen Duo auf
denWegmachen, beginnt ei-
ner der anderen Gefangenen
mit psychischer Beeinträchti-
gung in seiner Zelle zu schrei-
en, ein anderer leidet unter
Entzugserscheinungen, wieder
andere wünschen sich Bei-
stand, bestehen auf ein Telefo-
nat … Da muss man schon ext-
remmultitaskingfähig und
stressresilient sein. Schließlich
ist man verantwortlich für all
diese Menschen.“ Eindrücklich
beschreibt Michael Schwarz
den Alltag der Bediensteten im

Vollzugsdienst und lässt doch
weder Resignation noch ein be-
klemmendes Gefühl angesichts
der umfangreichen Anforde-
rungen aufkommen: „Natürlich
ist der Tagesablauf häufig
schwierig, doch hier arbeitet
eben auch ein ‚besonderer
Schlag‘. Der Zusammenhalt in
der Truppe ist unwahrschein-
lich groß.“

< „Toleranteste Mitarbeiter

der Welt“

Nicht nur der Zusammenhalt,
sondern vor allem auch eine
besondere Charaktereigen-
schaft zeichne die Bedienste-
ten im Justizvollzug aus, so die
BSBD-Stimme: „Wir haben kei-
nen Job, wir haben einen Be-
ruf – und der kommt von ‚Be-
rufung‘, wie es so schön heißt.
Dabei zeichnen sich die Mit-
arbeiter vor allem durch eine

besondere Eigenschaft aus:
Toleranz.“ Das führt Schwarz
weiter aus: „Man ist auch bei
Gerichtsverhandlungen dabei
und erfährt dort Dinge über
Gefangene, die die Öffentlich-
keit nicht kennt. Das ist teilwei-
se hochemotional, und viele
schlimme Details muss man
erst einmal verkraften. Denn

gleichzeitig ist man für die Si-
cherheit der Gefangenen zu-
ständig, muss sie vor der Pres-
se abschirmen und täglich mit
ihnen umgehen – das gelingt
nur mit enormer Toleranz.“

< Zunahme psychischer

Erkrankungen

Eine der größten Schwierigkei-
ten sei für die Bediensteten da-
bei der sprunghafte Anstieg
psychischer Erkrankungen bei
den Inhaftierten, so Schwarz.
Dieser sei in wenigen Jahren im
Verhältnis zur Zahl der Gefan-
genen von 15 Prozent auf über
36 Prozent gestiegen, führt
Alexander Schmid, Schwarz’
Vorgänger, stellvertretender
BBW-Landesvorsitzender und
früheres Mitglied der Exper-
tenkommission des Justizmi-
nisteriums zum Umgang mit
psychisch auffälligen Gefange-
nen, die Zahlen weiter aus.

< Personaldefizit

„beschämend“ und dem

„Musterländ“ unwürdig

Die Personalsituation ist laut
dem BSBD leider dennoch
enorm angespannt. Dieser

©
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B
W

< 20 Haftplätze befinden sich derzeit noch in der 1861 gebauten alten Justizvollzugsanstalt (JVA) Rottweil. Schon
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg, Ehefrau von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, war hier einst inhaftiert.
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< BSBD-Chef Michael Schwarz bescheinigt den Bediensteten im Vollzugs-
dienst ausgeprägte „Toleranz und Multitasking-Fähigkeit“.
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wünscht sich einen flächende-
ckenden „Betreuungsfaktor 2“,
damit immer zwei Bedienstete
gemeinsam auf einer Abtei-
lung Dienst tun können – um
damit auch die von Schwarz
eingangs geschilderten, ange-
spannten Situationen zu ent-
schärfen. Leider verfüge Ba-
den-Württemberg nicht nur
über den jüngst in der Presse
beschriebenen „schlanken Per-
sonalkörper“. Laut BSBD-Chef

Schwarz „sind wir im bundes-
weiten Vergleich das Schluss-
licht. Das ist beschämend“.
Schmid untermauert dies mit
Zahlen: „Der Länderdurch-
schnitt liegt bei 67,68 Bediens-
teten; in Baden-Württemberg
steht dem ein Durchschnitt
von 56,26 Bediensteten gegen-
über.“ Fakt ist, dass im Justiz-

vollzug Baden-Württemberg
mindestens 700 Personalstel-
len fehlen, umwenigstens den
Bundesdurchschnitt der Perso-
nalausstattung zu erreichen.
Auch als Folge dieser Situation
verzeichnete der BSBD zuletzt
im Durchschnitt 125 Überstun-
den pro Stelle. Parallel dazu
verdoppelten sich im Laufe der
letzten 20 Jahre die krankheits-
bedingten Fehlzeiten. „Der
Druck wird immer größer und

dies ist ganz maßgeblich auf
das Personaldefizit zurückzu-
führen“, resümiert Schwarz.

< Belegungszahlen

und Migrantenanteil

Toleranz und Zusammenhalt
stoßen deshalb zunehmend an
ihre Grenzen: „Die Angriffe auf

Bedienstete haben sich in nur
zehn Jahren verdreifacht“, er-
klärt Schmid. Ebenfalls zuge-
nommen habe die Gewalt un-
ter Gefangenen, was auch auf
die hohen Belegungszahlen –
bei derzeit konstant über
90 Prozent spricht man laut
Michael Schwarz von „Vollbe-
legung“ – zurückzuführen sei.
Eine weitere Herausforderung
stelle auch der wachsende Mi-
grantenanteil dar, der zwi-
schen 2014 und 2024 von 37,2
auf 50,8 Prozent gestiegen ist.
„Kulturelle Unterschiede und
Sprachbarrieren können wir
nicht einfach ignorieren“, be-
schreibt Schwarz die Situation.
„Beleidigungen, Drohungen
und sexistische Ausdruckswei-
se gegenüber Bediensteten“
nehmen in diesem Kontext
weiter zu.

< „Nicht ausreichend

honoriert“

Zwei weitere Themen liegen
BSBD-Chef Schwarz ebenfalls
besonders am Herzen: „Be-
trachtet man die Arbeitsbelas-
tung und den enormen Druck,
unter dem Beamtinnen und
Beamten hier konstant arbei-
ten, ist die derzeitige Diskussi-
on über zu hohe Pensionen
oder Bezahlung schwer zu er-
tragen. Schließlich sind über
85 Prozent unserer Beschäftig-

ten immer noch immittleren
Dienst angesiedelt – mit ent-
sprechender Bezahlung. Und
angesichts der Verantwortung
der Führungskräfte in den An-
stalts- und Verwaltungsleitun-
gen für teilweise über 800 bis
1.000 Gefangene sowie Be-
dienstete wird auch die Arbeit
von Führungskräften des geho-
benen und höheren Dienstes
nicht ausreichend honoriert.“
Zwar betont Schwarz die lang-
jährige gute Zusammenarbeit
mit dem Justizministerium und
sieht eine Entwicklung in die
richtige Richtung. Dennoch
müsse man „das Tempo jetzt
nicht nur beibehalten, sondern
weiter beschleunigen“. Dazu
gehören laut BSBD-Chef außer
der besseren Besoldung vor
allem auch der schnelle wei-
tere Ausbau und die Moderni-
sierung von Justizvollzugsan-
stalten. „Wegen der hohen
Auslastungen bleiben auch
alte Anstalten mit Renovie-
rungsstau voll belegt. Hier re-
den wir aber nicht von Luxus
oder davon, dass etwas ohne
WLAN nicht zeitgemäß ist.
Wir reden von grundsätzlichen
baulichen und technischen
Mängeln, die einfach dem Al-
ter der Anstalten geschuldet
sind“, beschreibt er die Situa-
tion.
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< 502 Häftlinge finden ab 2027 Platz in der neuen JVA Rottweil, die nach über 30 Jahren Planung und Standortsuche seit 2023 gebaut wird.
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< BSBD-Chef a. D., Alexander Schmid, sieht den „Betreuungsfaktor 2 als
absolutes Muss“.
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BBW zum Entwurf zur Novellierung der Beihilfeverordnung

Lob für formale Änderungen – massive Kritik an
beabsichtigten Leistungsverschlechterungen
Digitaltauglich soll die Beihilfeverordnung des Landes (BVO) werden, zudem leichter lesbar für alle, die
damit umgehenmüssen. Gut und richtig, kommentiert der BBW dieses Vorhaben. Anders sieht es bei
den beabsichtigten Verschlechterungen für Beihilfeberechtigte aus, die ebenfalls Bestandteil des Be-
teiligungsentwurfs vom 29. Juli 2025 zur Novellierung der BVO sind. Diese lehnt der BBW rundum ab.

< Ziel und Zweck der
Neuregelung

Mit der Neuregelung der BVO
sollen maschinell überprüfbare
Regelungen eingeführt wer-
den, auch um die Digitalisie-
rung in der Beihilfebearbeitung
zu optimieren. Ein weiteres Ziel
ist die Vereinfachung von Ver-
waltungsvorgängen, indem
bürokratische Hürden abge-
baut werden. Dafür sieht der
Entwurf entsprechende Tatbe-
stände vor, die schnell und ein-
heitlich überprüfbar sind.

Die Neuregelung ist in ver-
ständlicher Sprache verfasst,
nach einzelnen Aufwandsar-
ten gegliedert und enthält
zwei übergreifende Teile – am
Anfang (Allgemeine Vorschrif-
ten) und am Ende (Berechnung
und Umfang der Beihilfe). Auf-
grund der formalen Änderun-
gen soll die Neuregelung so-
wohl für die
beihilfeberechtigten Personen
als auch für die Beihilfestellen
leichter anwendbar werden als
die Vorgängerregelung. Die Re-
gelungen aus der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeri-
ums für Finanzen und
Wirtschaft zur Beihilfeverord-
nung (VwVBVO) vom 24. April
2012wurden zum Teil in die
Neuregelung der Beihilfever-
ordnung übernommen.

< Wesentliche inhaltliche
Änderungen

Im Bereich der zahnärztlichen
Leistungen soll bei den implan-
tologischen Leistungen eine
Systemumstellung erfolgen.
Während bisher Aufwendun-

gen für zwei Implantate pro
Kieferhälfte beihilfefähig sind,
sollen künftig Aufwendungen
für medizinisch notwendige
Zahnimplantate ohne zahlen-
mäßige Begrenzung beihilfefä-
hig sein – allerdings jeweils nur
nach Abzug eines Selbstbehalts
in Höhe von 25 Prozent bei
zahnärztlichen Leistungen.
Kein Selbstbehalt fällt bei Aus-
nahmeindikationen an, die sich
an den Kriterien der gesetzli-
chen Krankenversicherung
orientieren.

Im Bereich der Arzneimittel soll
der beihilferechtliche Arznei-
mittelbegriff aufgegeben wer-
den. Der Arzneimittelbegriff
bestimmt sich künftig anhand
der Definition des Arzneimit-
telgesetzes. Die Beihilfefähig-
keit von Nahrungsergänzungs-
mitteln entfällt. Nicht ver-
schreibungspflichtige Vitamin-
und Mineralstoffpräparate
sollen nur unter bestimmten
Voraussetzungen beihilfefähig
sein.

Fahrtkosten sollen nur noch in
bestimmten Fallgruppen bei-
hilfefähig sein.

Die Beihilfefähigkeit von Auf-
wendungen für eine künstliche
Befruchtung wird erstmalig
geregelt.

Aufwendungen für die persön-
liche Tätigkeit eines nahen An-
gehörigen bei einer Heilbe-
handlung, zum Beispiel bei
ärztlichen Leistungen, sollen
künftig ohne die bisherigen
Einschränkungen nach den all-
gemeinen beihilferechtlichen
Regelungen beihilfefähig sein.

< „Ja“ zu formalen
Änderungen

Der BBW begrüßt, dass die
BVO, die Anlagen zur BVO und
die Verwaltungsvorschrift zur
BVO in eine Verordnung integ-
riert werden. Die Neuordnung
der Regelungsmaterie erleich-
tert die Lesbarkeit und den
Umgang mit der BVO auch für
Beihilfeberechtigte sehr.

Der BBW begrüßt weiter das
Ziel, maschinell überprüfbare
und verwaltungsvereinfachen-
de Regelungen im Beihilferecht
einzuführen. Die Novellierung
der Beihilfeverordnungmit dem
Ziel eines weiteren Ausbaus der
maschinellen Verarbeitung von
Beihilfebelegenwar als lang-
fristigeMaßnahme zur Be-
schleunigung der Beihilfebear-
beitung unter anderem in der
DS 17/7211 vom 24. Juli 2024
angekündigt. Die bereits einge-
führte neue Software zur Bear-
beitung der Beihilfeanträge im
Bereich GOÄ, GOZ und Arznei-
mittelrezepte hat bei entspre-
chender Antragstellung (Sortie-
rung der Belege) zu einer
Verkürzung der langen Bearbei-
tungszeiten beim LBV geführt.
In diesem Zusammenhang ver-
weist der BBW auf die Pläne
beim Bund, eine Fiktionsrege-
lung zur Beschleunigung der Be-
arbeitungszeiten einzuführen.

< „Nein“ zu den Leistungs-
verschlechterungen

Obwohl die BVO-Novelle laut
Entwurf „kostenneutral ausge-
staltet“ werden soll, weist die-
ser dennoch Minderausgaben
sowohl für das Land als auch

für die Kommunen aus. Die
Rede ist von „geringfügigen“
jährlichen Minderausgaben bei
Land und Kommunen von
795.000 Euro (Land
691.000 Euro).

Für den BBW Grund genug für
eindeutige Kritik: Leider erfol-
ge auch im Beihilfebereich,
ähnlich wie bei Krankenkassen
und Versicherungen, eine Ver-
schlechterung der Leistungen
beziehungsweise eine Erhö-
hung der Selbstbehalte, heißt
es in der Stellungnahme. Bei
genauerer Betrachtung der
Mehr- und Minderausgaben
würden sich am Ende sogar
Minderausgaben in Höhe von
1.130.000 Euro ergeben. „Wir
hätten erwartet, dass eine
Novellierung mit dem Ziel der
Digitalisierung auch verfolgt
werden kann, ohne gleichzeitig
mit Minderausgaben die Leis-
tungen der Beihilfe einzu-
schränken“, so dazu die Stel-
lungnahme des BBW.

Die Verschlechterungen für Bei-
hilfeberechtigte lehnt der BBW
allesamt ab. Die ständig stei-
genden Beiträge der Kranken-
kassen/-versicherung auf der
einen Seite und auf der ande-
ren Seite eine Reduzierung von
Leistungen beziehungsweise
Einführung oder Erhöhung von
Eigenanteilen führten zu einer
deutlichenMehrbelastung der
Beihilfeempfängerinnen und
Beihilfeempfänger. Dieser Ent-
wicklung trete der BBW ent-
schieden entgegen.

Auch die Kostendämpfungs-
pauschale, deren Abschaffung
der BBW seit Jahren fordert, sei
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Teil der stetigen Verschlechte-
rungen für Beihilfeberechtigte.
Die Mehrzahl der Bundeslän-
der (neun) habe diese bereits
abgeschafft. Verstärkt werde
diese Entwicklung durch die
seit Jahren nicht angepassten
Erstattungsbeiträge, insbeson-
dere bei Fahrkosten, Übernach-
tungskosten und Brillenglä-
sern, obwohl die
Verbraucherpreise seit dem
Jahr 2004 beziehungsweise
2015 deutlich gestiegen sind.

Nicht nachzuvollziehen sei zu-
dem, warum sich das Land seit
Jahren einer Anpassung der
Einkünftegrenze für berück-
sichtigungsfähige Angehörige
verweigere, obwohl angekün-
digt war, diese regelmäßig zu
überprüfen. Seit der Festset-
zung auf 20.000 Euro im Jahr
2018 habe trotz hoher Inflation
keine Überprüfung stattgefun-
den. Der BBW fordere seit Jah-
ren eine Dynamisierung wie
beim Bund. Dort gelte ab dem
1. Januar 2026 ein Betrag von
22.648 Euro.

< Im Einzelnen hat der
BBWwie folgt Stellung
genommen (Auszug)

Zu § 11 – zahnärztliche
und kieferorthopädische
Leistungen

… Nach der Neufassung sind
Aufwendungen für zahnärztli-
che Leistungen zu medizinisch
notwendigen Implantaten
nach Abzug eines Selbstbehalts
in Höhe von 25 Prozent beihil-
fefähig. Dies betrifft aus-
schließlich einen klar abge-
grenzten Bereich in der
Gebührenordnung für Zahn-
ärzte – GOZ (Abschnitt K der
Anlage 1 der GOZ). Aufwen-
dungen für zahnärztliche Leis-
tungen zur notwendigen Ver-
sorgung eines Implantats,
etwa mit einer Zahnkrone, sind
zukünftig zu 100 Prozent bei-
hilfefähig. Aufwendungen für
zahntechnische Leistungen zur
Setzung des Implantats und
zur notwendigen Versorgung
unterliegen einem Selbstbe-
halt in Höhe von 30 Prozent.

Die Neufassung normiert erst-
mals, bei welchen Indikationen
der Ausnahmefall gegeben ist.
Mit der Neufassung ist in die-
sen Fällen kein Gutachterver-
fahren mehr erforderlich.

Der BBW erkennt grundsätzlich
an, dass durch die vorgesehene
Änderung mit demWegfall der
Quotelung eine maschinelle
Bearbeitung und Verwaltungs-
vereinfachung erleichtert wür-
de, lehnt die damit verbunde-
nen Verschlechterungen aber
ab.

Die Neuregelungen der implan-
tologischen Leistungen werden
ohne konkreten Anhaltspunkt
als kostenneutral quantifiziert.
Die Höhe von 25 Prozent je Im-
plantat beim Selbstbehalt kön-
nen wir nicht nachvollziehen.
Eine Statistik, in welchen Fällen
Implantate abgerechnet wer-
den, liegt uns nicht vor. Die
Neuregelung wird für Beihilfe-
berechtigte mit maximal zwei
Implantaten pro Kieferhälfte –
wie aus der Begründung zur
Übergangsregelung in § 66
Abs. 4 hervorgeht – gegenüber
der bisherigen Regelung
schlechter sein, für Beihilfebe-
rechtigte mit mehr Implanta-
ten besser. Möglicherweise
sind drei und mehr Implantate
pro Kieferhälfte die Ausnahme
und nicht die Regel. Die Kosten
für ein Implantat belaufen sich
auf circa 2.000 Euro. Das be-
deutet bei einem Implantat ei-
nen Selbstbehalt von 500 Euro
und bei acht bisher beihilfefä-
higen Implantaten ohne Abzug
künftig einen Selbstbehalt von
4.000 Euro. Eine solche Ver-
schlechterung ist für uns nicht
vermittelbar und daher abzu-
lehnen.

Zudem betrifft die Begrenzung
der Beihilfefähigkeit bei zahn-
technischen Leistungen auf
70 Prozent bisher nur die Ab-
schnitte C, F und H der GOZ
(Nr. 1.2.1 b der Anlage zur
BVO), das heißt bei den Im-
plantaten gibt es bisher bei
den Auslagen, Material- und
Laborkosten keinen Abzug.
§ 11 Abs. 5 des Entwurfs sieht

künftig auch bei Implantaten
(Abschnitt K der GOZ) einen
Selbstbehalt in Höhe von
30 Prozent vor und insoweit
eine zusätzliche Kürzung.

§ 66 Abs. 4 sieht folgende
Übergangsregelung vor: „Wird
eine zahnimplantologische Be-
handlung vor dem 1. Januar
2026 begonnen und im Kalen-
derjahr 2026 fortgeführt, gilt
die Beihilfeverordnung in der
am 31. Dezember 2025 gelten-
den Fassung weiterhin. § 11 in
der ab dem 1. Januar 2026 gel-
tenden Fassung ist in diesen
Fällen nicht anzuwenden. Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht, sofern
die zahnimplantologische Be-
handlung mehr als zwei Im-
plantate je Kieferhälfte, ein-
schließlich bereits vorhandener
Implantate, umfasst, oder die
Aufwendungen ab dem 1. Ja-
nuar 2027 entstanden sind. Als
Behandlungsbeginn gilt das
Datum der Erstellung des Heil-
und Kostenplans für die zahn-
implantologische Behandlung.
Liegt der Beihilfestelle kein
Heil- und Kostenplan für die
zahnimplantologische Behand-
lung vor, gilt die erstmalige Er-
bringung einer Leistung nach
Abschnitt K der Anlage 1 der
GOZ als Behandlungsbeginn.“

Angesichts des geplanten In-
krafttretens bereits zum 1. Ja-
nuar 2026 haben wir Zweifel,
ob langwierige Behandlungen
sicher vor dem 1. Januar 2027
beendet werden können, so-
dass wir eine Verlängerung der
Übergangsfrist anregen. Au-
ßerdem sollten die Beihilfebe-
rechtigten frühzeitig infor-
miert werden. Schließlich
müssen die Betroffenen je
nach Konstellation überlegen,
ob eine Behandlung noch im
Jahr 2025 begonnen werden
sollte.

Zu § 15 – Heilpraktische
Leistungen

Die vorgesehene neue Anlage
mit Höchstbeträgen, die sich
an der BBhV orientiere, führt
zu Minderausgaben von
400.000 Euro. Es ist nicht er-

kennbar, warum hier die niedri-
geren Sätze des Bundes neu
eingeführt werden, da bisher
die höheren Sätze für ange-
messen angesehen wurden.
Das LBV hat schon bisher eine
Übersicht über Leistungen
nach der GebüHmit Höchstbe-
trägen in Anwendung und digi-
talisiert. Die angestrebte Ver-
waltungsvereinfachung ist
schon bisher möglich. Die im
Entwurf vorgesehene Anlage
führt jedenfalls zu Kürzungen
bei den jeweiligen Höchstbe-
trägen von bis zu 60 Prozent.
Die Reduzierung der Beihilfe-
leistungen ist aus unserer Sicht
nicht erforderlich. Es mag zwar
sein, dass die neuen Höchstbe-
träge in Anlage 1mit Heilprak-
tikerverbänden abgestimmt
wurden und sich die Heilprakti-
kerverbände dazu verpflichtet
haben, keine höheren Beiträge
als die Höchstbeträge in Rech-
nung zu stellen. Aus unserer
Sicht hindert dies jedoch nicht,
dass einzelne Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker höhere
Beträge abrechnen, sei es, da
sie einem anderen oder keinem
Verband angehören oder weil
sie selbst nicht Teil der Verein-
barung sind.

Zu § 20 – Arznei- und Verband-
mittel sowie Teststreifen

Die Definition der Arzneimittel
soll sich künftig nach dem Arz-
neimittelgesetz richten. Dies
bedeutet, dass erstattungsfä-
hig nur noch apotheken- und
rezeptpflichtige Artikel sein
werden. Nahrungsergänzungs-
mittel werden daher nicht
mehr erfasst. Aus Sicht des Fi-
nanzministeriums sei diese Be-
lastung zumutbar, da es sich
um Lebensmittel handelt, die
regelmäßig für sehr niedrige
Preise verkauft werden wür-
den. Nicht verschreibungs-
pflichtige Vitamin- und Mine-
ralstoffpräparate sind nur in
den Fallgruppen beihilfefähig,
die in der Anlage I zum Ab-
schnitt F der Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschus-
ses über die Verordnung von
Arzneimitteln in der vertrags-
ärztlichen Versorgung nach©
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Achtung bei anstehenden Zahnimplantatbehandlungen

Noch 2025 beginnen oder auf 2026 verschieben?
Der Beteiligungsentwurf einer
BVO-Novellierung (Stand:
29. Juli 2025) sieht Änderungen
bei implantologischen Leistun-
gen vor. Das Inkrafttreten der
Neufassung ist für den 1. Janu-
ar 2026 geplant. Diese Informa-
tion erfolgt auf Grundlage des
oben genannten Beteiligungs-
entwurfs und erfolgt unter
Vorbehalt der entsprechenden
Verabschiedung der Beihilfe-
verordnung. Im Beteiligungs-
entwurf wird für zahnimplan-

tologische Behandlungen eine
Übergangsregelung getroffen.
Diese bestimmt, welche Fas-
sung der BVO Anwendung fin-
det: die derzeit noch geltende
„alte“ Fassung bis 31. Dezem-
ber 2025 oder die Neufassung
ab 1. Januar 2026. Maßgeblich
für die Frage der jeweils anzu-
wendenden Fassung ist der Be-
handlungsbeginn.

Als Behandlungsbeginn gilt das
Datum der Erstellung des Heil-

und Kostenplans für die zahn-
implantologische Behandlung.
Liegt der Beihilfestelle kein Heil-
und Kostenplan vor, gilt die erst-
malige Erbringung einer implan-
tologischen Leistung nach
Abschnitt K der Anlage 1 der
GOZ als Behandlungsbeginn.

> Wenn ein oder zwei Implan-
tate pro Kieferhälfte gesetzt
werden, ist die derzeit noch
geltende „alte“ BVO-Rege-
lung vorteilhafter. Bei einem

Behandlungsbeginn im Jahr
2025 gilt nach der Über-
gangsregelung weiterhin die
bisherige BVO-Regelung für
Aufwendungen, die zwischen
dem 1. Januar 2026 und dem
31. Dezember 2026 entstan-
den sind.

Wir empfehlen daher, in die-
sen Fällen in geeigneten Fall-
konstellationen noch im Jahr
2025mit der Behandlung zu
beginnen.

§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 des
Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB V) und nach § 94
Abs. 2 SGB V in der jeweils gel-
tenden Fassung aufgeführt
sind. Bisher konnten diese
trotzdem beihilfefähig verord-
net werden, wenn ein Amts-
arzt die Notwendigkeit bestä-
tigt hat. Die Beteiligung eines
Amtsarztes ist nicht mehr vor-
gesehen, sodass die maschinel-
le Bearbeitung erleichtert wird.
Für diesen Bereich sind Minder-
ausgaben von 500.000 Euro
jährlich ausgewiesen und so-
mit auch Verschlechterungen
für die Beihilfeberechtigten.
Wir fordern, dass Nahrungser-
gänzungsmittel, die wissen-
schaftlich erwiesen medizini-
sche Nutzen haben, wie zum
Beispiel Magnesium zur Ver-
meidung von Vorhofflimmern,
bei ärztlicher Verordnung be-
ziehungsweise mit ärztlichem
Attest beihilfefähig bleiben.
Wir begrüßen, dass die Abzugs-
regelung bei enteraler Sonden-
ernährung (360 Euro/Quartal)
aufgehoben werden soll.

Zu § 24 – Fahrtkosten

Fahrten im Nahbereich waren
bisher bis zu 30 Kilometern
nicht beihilfefähig. Der Selbst-
behalt von 9 Euro hat bei priva-
ter Pkw-Benutzung und
0,30 Euro pro Kilometer das
gleiche Ergebnis und ist also

keine Verbesserung, sondern
gegenüber der alten Regelung
ein Nachteil. So sind zum Bei-
spiel Fahrten zum Facharzt
über 30 Kilometer künftig von
der Beihilfefähigkeit ausge-
nommen. Der geplante neue
Katalog des § 24 erfasst alle
Fahrten, die medizinisch not-
wendig sind. Fahrten, die nur
deshalb erfolgen, um eine me-
dizinisch notwendige Leistung
zu erhalten, sind Nebenkosten
und fallen nicht unter § 24.

< Weitere Änderungen sind
vorgesehen

> Im Bereich der Psychothera-
pie soll die Begrenzung der
Beihilfefähigkeit auf den
1,7-fachen Einfachsatz nach
den Gebührenordnungen bei
analytischer Psychotherapie
ab der 240. Stunde entfallen.
Bei anderen Psychotherapie-
verfahren soll die Begren-
zung ab der 90. Stunde gel-
ten.

> Anerkennung von pauscha-
lierten Abrechnungen für
stationäre Sucht- oder Reha-
bilitationsbehandlungen:
Die Vollpauschale soll auf
250 Euro angehoben und
eine Teilpauschale von
175 Euro eingeführt werden.

> Änderung bei stationären
Krankenhausleistungen im

Ausland: Insbesondere soll
eine pauschalierte Berück-
sichtigung von Zuschlägen
erfolgen.

> Neufassung der Hilfsmittel,
einschließlich der Änderun-
gen bei Betrieb, Unterhalt
und Pflege: Der Leistungska-
talog soll imWesentlichen
nicht geändert und nur an
aktuelle Begrifflichkeiten an-
gepasst werden.

> Neufassung der Aufwendun-
gen für häusliche Kranken-
pflege, wonach pflegende
Angehörige wie eine Ersatz-
pflegekraft behandelt wer-
den sollen, wenn ihre Eig-
nung vom Arzt bescheinigt
wird: Nach der bisherigen
Regelung mussten pflegende
Angehörige ihre Erwerbs-
tätigkeit ummindestens
50 Prozent reduzieren. Dies
kam in der Praxis sehr selten
vor.

> Die explizite Aufnahme der
Beihilfe zu Aufwendungen
einer Übergangspflege soll
erfolgen, die bisher in Ausle-
gung der Regelungen zu Auf-
wendungen in Krankenhäu-
sern gewährt wurde.

> Einführung der familienori-
entierten Rehabilitationen:
Zu diesen Aufwendungen
wird in Auslegung der Vor-

gängerregelung bereits Bei-
hilfe gewährt.

> Bereich der nicht nach § 108
SGB V zugelassenen Kranken-
häuser: Das Gesetz zur Ver-
besserung der Versorgungs-
qualität im Krankenhaus und
zur Reform der Vergütungs-
strukturen Krankenhausver-
sorgungsverbesserungsge-
setz führte in diesem Bereich
zu Änderungen.

> Aufnahme der HIV-Präexpo-
sitionsprophylaxe: Zu dieser
wird schon bisher Beihilfe
gewährt.

> Anhebung des angemesse-
nen Stundensatzes für außer-
klinische Intensivpflege
durch Leistungserbringerin-
nen oder Leistungserbringer
ohne Vergütungsvereinba-
rung mit Sozialversiche-
rungsträgern.

> Weitere Informationen und
FAQs finden Sie auf der Web-
site des LBS https://lbv.
landbw.de/startseite. Der
FAQ-Katalog soll nach Mittei-
lung des Finanzministeriums
bis zum geplanten Inkrafttre-
ten der Neufassung am 1. Ja-
nuar 2026 fortgeschrieben
werden.
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BBW-Landesfrauenvertretung wählt Claudia Grimm zur neuen Vorsitzenden

„Wir müssen Relevanz generieren“
Richtungsweisende Entscheidungen und ein intensiver Austausch angesichts der Landtagswahl 2026
standen am 8. September beim Treffen der BBW-Landesfrauenvertretung in Stuttgart auf der Agenda.

Nach einem kurzen Rückblick
auf das Jahr 2024 und die
Wahl von Manja Sommer zur
Stellvertreterin erhielten die
Anwesenden einen Überblick
über diesjährige Termine. Die-
se reichten von Treffen mit
frauenpolitischen Sprecherin-
nen der verschiedenen Frakti-
onen über die Sitzung der
Hauptversammlung der dbb
bundesfrauenvertretung in
Bonn bis hin zur Frauenpoliti-
schen Fachtagung in Berlin. Es
folgte ein Ausblick auf den
dbb bundesfrauenkongress
2026 und die Landtagswahlen
Baden-Württemberg am
8. März 2026, demWeltfrau-
entag.

< Verfassungskonforme

Alimentation

Der BBW-Landesvorsitzende
Kai Rosenberger bezog in sei-
nem anschließenden Bericht
unter anderem Stellung zu den
derzeit in Politik und Medien
diskutierten Angriffen auf das

Achtung: Die Aufwendungen
müssen noch vor dem 1. Ja-
nuar 2027 entstanden sein.
Hier sollte auf eine entspre-
chende rechtzeitige Leis-
tungserbringung geachtet
werden. Das Rechnungsda-
tum ist nicht maßgeblich,
sondern das Datum der je-
weiligen Leistungserbrin-
gung.

> Wennmehr als zwei Implan-
tate pro Kieferhälfte gesetzt
werden oder wenn bereits
mehr als zwei Implantate in
der Kieferhälfte vorhanden
sind, ist die Neufassung der
BVO vorteilhafter, da 75 Pro-
zent der beihilfefähigen Auf-
wendungen für Implantate

erstattet werden. Bei einem
Behandlungsbeginn im Jahr
2025werden nach der Über-
gangsregelung die im Jahr
2025 erbrachten Leistungen
noch nach der derzeit gelten-
den „alten“ BVO-Regelung
abgerechnet und die Auf-
wendungen fallen unter die
„Quotelung“. Für ab dem Jahr
2026 erbrachte zahnimplan-
tologische Leistungen wird
nach der Neufassung abge-
rechnet.

Bei planbaren Behandlungen
sollte daher in geeigneten
Fallkonstellationen der Be-
ginn der Behandlung auf das
Jahr 2026 verschoben wer-
den.

< Hintergrund

Bei den implantologischen
Leistungen (§ 11 Abs. 4 BVO-E)
soll eine Systemumstellung
erfolgen. Während bisher Auf-
wendungen für zwei Implanta-
te pro Kieferhälfte beihilfe-
fähig sind, sollen künftig
Aufwendungen für medizinisch
notwendige Zahnimplantate
ohne zahlenmäßige Begren-
zung beihilfefähig sein – je-
weils nach Abzug eines Selbst-
behalts in Höhe von 25 Prozent
bei zahnärztlichen implantolo-
gischen Leistungen.

Kein Selbstbehalt fällt bei Aus-
nahmeindikationen an, die sich
an den Kriterien der gesetzli-

chen Krankenversicherung ori-
entieren, beispielsweise wenn
eine konventionell protheti-
sche Versorgung ohne Implan-
tate nicht möglich ist, etwa bei
größeren Kiefer- und Gesichts-
defekten, die ihre Ursache in
Tumoroperationen haben.

Die Selbstbehalte finden auch
keine Anwendung auf beihilfe-
fähige Aufwendungen für min-
derjährige Personen.

©
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< Manja Sommer, Claudia Grimm und Jacqueline Weigelt (von links): ein zupackendes Dreierteam als Vorstand der
Landesfrauenvertretung

<

D
e
r
ö
ff
e
n
tl
ic
h
e
D
ie
n
st

in
B
a
d
e
n
-W

ü
rt
te
m
b
e
rg

13

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBWMagazin | Oktober 2025

7



>

A
u

s 
d

e
m

 B
B

W
 M

a
g

a
z

in

8

BBW – Beamtenbund Tarifunion

A
u

s 
d

e
m

 B
B

W
 M

a
g

a
z

in

8

Berufsbeamtentum. In diesem
Kontext erklärte er: „Es ergibt
auch finanziell keinen Sinn,
wenn Beamtinnen und Beamte
in die gesetzliche Krankenver-
sicherung und das gesetzliche
Rentensystem einzahlen.“
Dies führte er weiter aus:
„10,4 Prozent Privatversicherte
finanzieren circa 21 Prozent
des Gesundheitssystems.“
Diese Debatten seien ebenso
schädlich für das Vertrauen in
den Staat wie eine nicht ver-
fassungskonforme Alimentati-
on von Beamtinnen und Beam-
ten.

Die Wahlen im Anschluss an
die Berichte verliefen jeweils
einstimmig: Claudia Grimm,
Philologenverband Baden-
Württemberg, nahm die Wahl
zur neuen Vorsitzenden der
Landesfrauenvertretung eben-
so an wie ihre künftige Stell-
vertreterin Jacqueline Weigelt,
Berufsschullehrerverband Ba-
den-Württemberg. Gemein-
sammit der im Amt bleiben-
den Manja Sommer, BSBD,
wollen sie als Dreierteam und
Vorstand der Landesfrauenver-
tretung miteinander sowie mit
den Kolleginnen der einzelnen
Verbände beziehungsweise Ge-
werkschaften in intensivem
Kontakt stehen, Bedarfe und
Probleme erheben, bündeln
und artikulieren. Formate des

Austauschs und der Zusam-
menarbeit könnten zum Bei-
spiel im Hinblick auf die Wah-
len der Beauftragten für
Chancengleichheit 2026 ent-
wickelt werden.

< „Es schaffen, nicht

übergangen zu werden“

Grimm zeigte sich von Beginn
an von ihrer entschlossenen
Seite: „Unsere Gesellschaft ver-
ändert sich, dennoch bleiben
viele Herausforderungen ähn-
lich oder werden gerade wie-
der größer. ‚Frauenthemen‘
sind nicht hip. Im Rahmen des
Wahlkampfs, eines neuen
Landtags und einer neuen Re-
gierung müssen wir uns über-
legen, wie wir unsere Anliegen
mehr auf die Agenda bringen,
Relevanz bei den Entschei-
dungsträgern generieren, wie
wir es schaffen, nicht übergan-
gen zu werden.“ Sie ergänzte
mit Blick auf die vor ihr sitzen-
den Kolleginnen: „Hier sitzt Ex-
pertise.“

< Dank an Heidi Deuschle

Bevor Claudia Grimm sich wei-
teren Themen widmete, lag ihr
der Dank an ihre Vorgängerin
besonders am Herzen: „Heidi
Deuschle hat seit 2015 viel für
uns Kolleginnen getan: Kontak-
te geknüpft und gepflegt – und

immer wieder Stellung
bezogen, Situationen erklärt,
Positionen formuliert:
zur überfälligen Novelle des
Chancengleichheitsgesetzes,
zur Gleichstellungsstrategie
der Landesregierung und zu
Fällen sexueller Belästigung
beziehungsweise Nötigung. Sie
hat viel für uns alle geleistet.
Dafür danken wir ihr von Her-
zen.“ Auch Kai Rosenberger
hatte im Rahmen seines
Berichtes betont: „Für die
jahrelange hervorragende,
tatkräftige und konstruktive
Zusammenarbeit sind wir
Heidi Deuschle sehr
dankbar.“

< Verschiedene Bereiche

verstehen

Als Lehrerin für Deutsch und
Gemeinschaftskunde bringt
Claudia Grimm Erfahrungen
aus 25 Dienstjahren mit, im-
mer engagiert, ob als Beauf-
tragte für Chancengleichheit,
als Personalrätin oder als
Gewerkschafterin. Ganz we-
sentlich ist aus ihrer Sicht der
Austausch: „Ein Ziel der Kom-
munikation innerhalb der
Frauenvertretung ist es, die
Situation in den verschiedenen
Bereichen kennenzulernen und
zu verstehen, damit alle Berei-
che angemessen vertreten
werden können.“

< Podiumsdiskussion

mit Tiefgang

Milanie Kreutz, Vorsitzende der
dbb bundesfrauenvertretung,
berichtete im Anschluss aus
ihren vielfältigen Tätigkeitsbe-
reichen, unter anderem über
die diesjährige Frauenpoltische
Fachtagung, von ihrer Lobbyar-
beit im Rahmen des neuen Ge-
walthilfegesetzes und zu Fra-
gen der Gleichstellung in der
Erwerbstätigkeit. Bei der fol-
genden Podiumsdiskussion mit
der Sprecherin für Frauenpoli-
tik bei Bündnis 90/Die Grünen,
Stefanie Seemann, der FDP-
Landtagsabgeordneten Alena
Fink-Trauschel, dem innenpoli-
tischen Sprecher der SPD-Land-
tagsfraktion, Sascha Binder,
aber ohne die kurzfristig ent-
schuldigte CDU-Teilnehmerin,
ergänzte Kreutz die Landesper-
spektive mit dem Blick der
Bundesvertreterin. Diskussi-
onsschwerpunkte waren die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, sexualisierte Gewalt am
Arbeitsplatz und das neue
Wahlrecht in Baden-Württem-
berg. Die von Manja Sommer
und Claudia Grimmmoderierte
Diskussion führte auch durch
die Wortbeiträge aus dem
Kreis der Frauen für alle Betei-
ligten zu – hoffentlich hand-
lungsleitendem – Erkenntnis-
gewinn.

< Richtungsweisende Entscheidungen und ein intensiver Austausch erwarteten die Teilnehmenden bei der Landesfrauentagung in Stuttgart.
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